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Öffentliche Einladung zur 
Sitzung des Gemeinderates 

 
am Dienstag, 12. Dezember 2023 um 18:00 Uhr 

 
in den Sitzungssaal der Gemeinde Schömberg, Lindenstraße 7 in 75328 Schömberg 

 
TAGESORDNUNG 
 

1. Gemeindewald Schömberg 
Waldbericht 2023 und Waldhaushaltsplan 2024 und 2025 

 

2. Bebauungsplan sowie Satzung über örtliche Bauvorschriften "Neue 
Mitte" in Schömberg 
Beschluss über die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 
Baugesetzbuch (BauGB) 

 

3. Umbau des Gebäude Liebenzeller Straße 59 (ehemaliges Pflegeheim 
"Haus Grüntal") zu einer Unterkunft für geflüchtete Menschen 
- Vergabe der Schließanlage 

 

4. Umbau des Gebäude Liebenzeller Straße 59 (ehemaliges Pflegeheim 
"Haus Grüntal") zu einer Unterkunft für geflüchtete Menschen 
- Vergabe der Schreinerarbeiten 

 

5. Umbau des Gebäude Liebenzeller Straße 59 (ehemaliges Pflegeheim 
"Haus Grüntal") zu einer Unterkunft für geflüchtete Menschen 
- Vergabe der Trockenbau-, Putz- und Malerarbeiten 

 

6. Anpassung der Gebühren für die Benutzung der Erddeponie 
"Hauswald" zum 01.01.2024 

 

7. Bekanntgaben, Verschiedenes  

 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Matthias Leyn 
Bürgermeister 



TOP 1.
Gemeindewald Schömberg
Waldbericht 2023 und Waldhaushaltsplan 2024 und 
2025



 

 

Vorlage-Nr.: GR 108/23 

Aktenzeichen: 855.12; 022.3       

Schriftstück 573168 

Amt: Finanzverwaltung 

Datum: 04.12.2023 

 

SITZUNGSVORLAGE 
 
Gemeindewald Schömberg 
Waldbericht 2023 und Waldhaushaltsplan 2024 und 2025           
 

Gremium Öffentlichkeitsstatus Datum TOP 
    

Gemeinderat öffentlich 12.12.2023 1. 

        
    

  

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat nimmt die Ausführungen des Forstamts Calw zur Kenntnis. 
Die Einnahmen und Ausgaben betreffend den Abschnitt Wald, sollen basierend auf den beigefügten 
Anlagen in den Haushaltsplanentwurf der Gemeinde Schömberg für die Jahre 2024 und 2025 aufge-
nommen werden 
 
 
Sachverhalt: 
 
Bestandteil dieser Vorlage ist der Entwurf des Waldhaushaltsplanes 2024 und 2025 sowie der Waldbe-
richt 2023, beides aufgestellt durch das Forstamt in Calw. Das Forstamt hat in Zusammenarbeit zwi-
schen Abteilungsleitung und Revierförster die Berichte aufgestellt. Beide werden zur Sitzung anwesend 
sein und den Waldbericht 2023 sowie den Waldhaushalt 2024 und 2025 vorstellen. Im Jahr 2024 und 
2025 soll die Bewirtschaftung des Kommunalwaldes ähnlich wie in den vergangenen Jahren erfolgen. 
 
Die Zahlen wurden als Grundlage in den Forst-Etat der Gemeinde Schömberg so übernommen. 
 
 
Anlagen: 
Naturalvollzug 2023 
Naturalplan 2024 und 2025 
 



Gemeindewald Schömberg 
 

Naturalplanung FWJ 2024 
 

 Planung 2024 Bemerkung 

Holzeinschlag insg.:  3.380 Fm FE Hiebssatz 2.960 Fm 

Davon   

Nadelstammholz 2.530 Fm  

Laubstammholz 70 Fm  

Industrieholz 80 Fm  

Brennholz 200 Fm  

Derbholz & Hackerholz 500 Fm  

Kulturen: 500 Buchenvorbau  

   Anbau 100 Eiche  

 100 Eßkastanie  

Jungbestandspflege:   

Schlagpflege 10,0 ha  

   

Waldschutz: 200 Wuchshülle  

   



Gemeindewald Schömberg 
 

Naturalplanung FWJ 2025 
 

 Planung 2025 Bemerkung 

Holzeinschlag insg.:  2.670 Fm FE Hiebssatz 2.960 Fm 

Davon   

Nadelstammholz 1.950 Fm  

Laubstammholz 80 Fm  

Industrieholz 260 Fm  

Brennholz 100 Fm  

Derbholz & Hackerholz 280 Fm  

Kulturen:   

   Anbau Eiche, Esskastanie, 
Nuss 

 

   

Jungbestandspflege:   

Schlagpflege 10,0 ha  

Waldschutz:   

 



Gemeindewald Schömberg 
 

vorl. Naturalvollzug FWJ 2023 
 

 Planung 2023 vorl. Vollzug Bemerkung 

Holzeinschlag insg.:  2.990 Fm 3.204 Fm FE Hiebssatz 2.960 Fm 

davon    

Nadelstammholz 2.345 Fm 2.162 Fm  

Laubstammholz 60 Fm 182 Fm  

Industrieholz 20 Fm 107 Fm  

Brennholz 120 Fm 104 Fm  

Derbholz & Hackerholz 445 Fm 650 Fm  

Kulturen:    

   Anbau 0,7 ha 0,9 ha 

810 Stück 

Ausgleichsmaßnahme 
Waldumbau NH in LH (Eiche, 
Spitzahorn, Kirsche, Nuß) 

Schlagpflege: 15,0 ha 15,0 ha  

Waldschutz: - 0,7 ha Wuchshüllen 800 St 

 



TOP 2.
Bebauungsplan sowie Satzung über örtliche 
Bauvorschriften "Neue Mitte" in Schömberg
Beschluss über die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 und § 
4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)



 

 

Vorlage-Nr.: GR 109/23 

Aktenzeichen: 621.41 9134 

Schriftstück 581448 

Amt: Bauamt 

Datum: 23.11.2023 

 

SITZUNGSVORLAGE 
 
Bebauungsplan sowie Satzung über örtliche Bauvorschriften "Neue Mitte" in Schömberg 
Beschluss über die Offenlage gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB)      
 

Gremium Öffentlichkeitsstatus Datum TOP 
    

Gemeinderat öffentlich 12.12.2023 2. 

        
    

  

 
Beschlussvorschlag: 
 

1. Der der Gemeinderat nimmt die eingegangenen Einwendungen und Stellungnahmen sowie  
die Erläuterungen der Fachbüros aus der frühzeitigen Beteiligung vom 05.08.2019 bis 
06.09.2019 zur Kenntnis. 

 
2. Der Gemeinderat beschließt, 

a) den überarbeiteten Entwurf des Vorhabensbezogenen Bebauungsplans „Neue Mitte – 
Wohnen“ in Schömberg mit Begründung, textlichen Festsetzungen und örtlicher Bau-
vorschriften in seiner Fassung vom 29.11.2023, 
 

b) den zeichnerischen Teil zum überarbeiteten Entwurf des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans „Neue Mitte – Wohnen“ in Schömberg in seiner Fassung vom 29.11.2023, 
 

c) dem Vorhaben- und Erschließungsplan vom 21.11.2023 sowie den Anlagen. 
 

3. Die Öffentlichkeit, Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange werden gemäß §§ 3 Abs. 
2, 4 Abs. 2, 4a Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) erneut beteiligt. 
 

4. Die weitere Umsetzung des Beschlusses gemäß vorstehender Ziffer 2 und 3 einschließlich der 
hierzu erforderlichen Entscheidungen wird der Gemeindeverwaltung übertragen. 

 
Sachverhalt: 
 
Die Firmengruppe Krause Bauträger Holding GmbH ist zu Beginn der 2000er Jahre mit dem Wunsch an 
die Gemeinde Schömberg herangetreten, das bisherige Gelände des BFW Schömberg - Zentrum II“ neu 
zu entwickeln. Als Nutzungsart waren Einzelhandel und konzeptionelle Wohnformen vorgesehen. Das 
Areal für das Vorhaben umfasste eine Gesamtfläche von rund 22.278 m².  



 
Für die Einkaufsmärkte Edeka und Rossmann (Flst. 209/3) wurde mit dem Bebauungsplanverfahren 
„Neue Mitte – Einzelhandel“ Bauplanungsrecht geschaffen. Die Umsetzung ist bereits abgeschlossen. 
 
Im rückwärtigen Areal entlang der Brunnenstraße war für die Flst. 209/5 und 209/6 zunächst ange-
dacht, verschiedene Wohnformen zu realisieren. Für deren Umsetzung wurde im Jahr 2011 das Be-
bauungsplanverfahren “Neue Mitte – Wohnen“ eingeleitet.  
 
In der Zwischenzeit hatte die Gemeinde einen Teil des damaligen Grundstückes (Flst. 209/5) für den 
Bau des dringend benötigten neuen Kindergartens erworben. Für diesen Bereich wurde der Bebau-
ungsplan „Schömberg-Mitte II“ aufgestellt und rechtskräftig abgeschlossen. Der Kindergarten „Eulen-
bächle“ wurde errichtet und ist seit ca. 2 Jahren in Betrieb. 
 
Für das restliche noch unbebaute Areal (Flst. 209/6) plant der neue Eigentümer, die Siloah, den Bau 
eines Pflegeheimes mit verschiedenen betreuten Wohnformen. 
 
Mit der Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Neue Mitte – Wohnen“ soll auch hier 
Bauplanungsrecht geschaffen werden.  
 
Verfahren: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner öffentlichen Sitzung am 23.07.2019 die Aufstellung des vorhabenbezo-
genen Bebauungsplans „Neue Mitte -Wohnen“ als beschleunigtes Verfahren gemäß § 13 a BauGB be-
schlossen, den Vorentwurf gebilligt und eine frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit und Träger öf-
fentlicher Belange und sonstiger Behörden beschlossen.  
 
Mit Bekanntmachung vom 26.07.2019 wurde im Amtsblatt „Bürgerfreund“ hierüber sowie über die 
Beteiligung der Öffentlichkeit am Planverfahren informiert. Die Beteiligung der Öffentlichkeit erfolgte 
in der Zeit vom 05.08.2019 bis 06.09.2019. Die Behörden sowie die Träger sonstiger öffentlicher Be-
lange wurden mit Schreiben vom 30.07.2019 gebeten, zu dem Bebauungsplanentwurf bis spätestens 
06.09.2019 Stellung zu nehmen.  
 
Dieser Sitzungsvorlage ist eine Abwägungstabelle mit den eingegangenen Stellungnahmen und Anre-
gungen aus der Öffentlichkeit und den Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange aus der 
frühzeitigen Beteiligung vom 05.08.2019 bis 06.09.2019 beigefügt.  
 
Unabhängig davon wurde das Gesamtkonzept für die Seniorenwohneinrichtung vom Vorhabenträger 
mehrmals überarbeitet. Das Projekt war mit seinen seitherigen Planungsphasen mehrmals Gegenstand 
verschiedener gemeinderätlicher Beratungen.  
Zudem gestalteten sich die Verkaufsverhandlungen für das Flst. 209/6 zwischen dem Vorhabenträger 
und der Krause-Gruppe schwierig, konnten aber im Jahr 2023 abgeschlossen werden. 
 
Gegenüber dem Planstand von 2019, sind folgende Änderungen in den Planvorlagen vorgenommen 
worden: 
 
A. Konzept: 

- Es werden 5 Pflegwohngruppen für insgesamt 73 Personen auf Erd- 1. und 2. Oberge-
schoss verteilt. Das 3. Obergeschoss bietet Platz für 18 Wohnungen für ein betreutes 
Wohnen. Die Wohnungen haben 1-3 Zimmer und Grundflächen von 35 m² bis ca. 70 m².  
Die ursprünglich geplante Tagespflege im Erdgeschoss entfällt. 



 
B. Textteil: 
 - Die örtlichen Bauvorschriften wurden überarbeitet, an die neuen Planungen angepasst. 

- Die Festsetzungen für Werbeanlagen sind entfallen. 
- Die Beschränkung für technischer Aufbauten wurden aufgehoben, es erfolgte die Fest-

setzung das technische Anlagen mindestens 1,5 m von Außenwand abgesetzt werden 
müssen. 

 
C. zeichnerischer Teil: 

- Die Geschossigkeit des Baukörpers und die Länge der Gebäudefluchten wurde reduziert. 
- Der Baukörper treppt sich entsprechend der Topografie folgend ab. 
- Die Festsetzungen zur überbaubaren Fläche und den Höhen orientieren sich an den Ma-

ßen des Vorhaben- und Erschließungsplans.  
 
D. Gutachten: 
 - Artenschutzrechtliche Potentialanalyse vom 07.11.2022 
 - spezielle artenschutzrechtliche Prüfung vom 23.06.2023 
 - Schalltechnische Untersuchung – Erläuterungsbericht – vom 21.06.2023 
 - verkehrstechnische Stellungnahme – Erläuterungsbericht – vom 28.08.2023 
 
Die Verwaltung schlägt vor, nach Billigung des Entwurfs durch den Gemeinderat die Offenlage sowie 
die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentliche Belange gemäß §§ 3 Abs. 2, 4 Abs. 2, 4a 
Abs. 2 (BauGB) durchzuführen.  
 
Parallel hierzu wird die Gemeindeverwaltung mit dem Vorhabenträger zur Sicherung der Realisierung 
des Vorhabens einen Durchführungsvertrag abschließen.
 
Anlagen: 
Übersicht 
Abwägungstabelle aus frühzeitiger Beteiligung vom 05.08.2019 bis 06.09.2019.  
Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen, örtlichen Bauvorschriften, Begründung und 
zeichnerischem Teil vom 29.11.2023 
Vorhaben- und Erschließungsplan von 21.11.2023 
Artenschutzrechtliche Potentialanlyse, Stand 07.11.2022 
spezielle artenschutzrechtliche Prüfung, Stand 23.06.2023  
Schalltechnische Untersuchung, Stand 21.06.2023 
Verkehrstechnische Stellungnahme, Stand 28.08.2023 
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Gemeinde Schömberg 

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Neue Mitte Schömberg - Wohnen“ 

Anregungen im Zuge der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3(1) BauGB und der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher 

Belange gem. § 4(1) BauGB 

 

Sachstand 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3(1) BauGB und die frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4(1) 

BauGB sind ordnungsgemäß erfolgt. Die vorgebrachten Anregungen werden nachfolgend dargestellt und mit Abwägungsvorschlägen ergänzt: 

 

Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange (TÖB): 

 

 
TÖB 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

Landratsamt Calw 
06.09.2019 

1.1 Städtebau 
Die Neuordnung der Ortsmitte und die Ansiedlung eines Pflege-
heimes mit betreuten Wohnformen wird für sinnvoll erachtet.  

 
Wir halten jedoch die geplante Höhenentwicklung in der dortigen 
Umgebungsbebauung für kritisch. Auf der gegenüberliegenden 
Seite der Brunnenstraße und südlich des Baufeldes sind wesent-
lich kleinere Gebäude vorhanden. Hier entstehen durch den 
Bruch in der Architektur aufgrund der geplanten Höhe städtebau-
liche Spannungen. Die Nachbarbebauung weist eine andere 
Körnung und auch deutlich geringere Höhen auf. Erschwerend 
kommen die geringen Abstände der Baugrenzen zu den Grund-
stücksgrenzen hinzu. Der gemäß Festsetzungen zulässige Bau-
körper vermag keinen wirklichen Bezug zur Umgebungsbebau-
ung aufzunehmen. Wir regen daher an, über die Baumasse und 
Höhenentwicklung noch einmal nachzudenken. Falls, wie in der 
Begründung erläutert, eine terrassierte Bebauung vorgesehen 
ist, könnten entsprechende Zonierungen erfolgen.  

 

 
Die Anregung wird berücksichtigt 
Die Planung für das Pflegeheim wurde inzwischen konkretisiert 
und soll als Vorhabenbezogener Bebauungsplan weitergeführt 
werden. Die Geschossigkeit des Baukörpers wurde ebenso re-
duziert wie die Länge der Gebäudefluchten. Der Baukörper 
treppt sich außerdem der Topographie folgend ab. Die Festset-
zung der überbaubaren Flächen und den Höhen orientiert sich 
an den Maßen des Vorhaben- und Erschließungsplans. 
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Wir gehen davon aus, dass der Nachweis der Abstandsflächen 
auf dem Braugrundstück erfolgen kann.  

 
 
Im Verhältnis zu diesem großen Volumen steht die Festsetzung 
zu Werbeanlagen. Wir halten diese für zu streng gefasst. Wir bit-
ten auch abzuklären, ob Fahnenmasten gewünscht sind.  

 
Bei den Aufbauten auf dem Dach bitten wir noch zu prüfen, ob 
diese prozentual begrenzt werden kann bzw. sollte.  

 
 
 
 
 
 

Durch die Platzierung des Kindergartens und das Pflegeheim ist 
mit einem deutlich höheren Verkehrsaufkommen zu rechnen. 
Aus den Unterlagen kann nicht entnommen werden, ob und wie 
der Bebauungsplan diese Aufgabe löst. Bisher ist nicht erkenn-
bar, wie in die Tiefgarage zugefahren wird.  
 
 
 
1.2 Brandschutz  
Die Anforderungen aus der Stellungnahme vom 17.01.14 
(20.11.2013) bleiben unverändert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Umwelt- und Arbeitsschutz 
Keine Anmerkungen 
 

Die Anregung wird berücksichtigt: 
Die Abstandsflächen können auf dem Baugrundstück nachge-
wiesen werden. 
 
Die Anregung wird berücksichtigt: 
Die örtlichen Bauvorschriften wurden inzwischen überarbeitet. 
Die Festsetzungen für Werbeanlagen sind entfallen. 
 
Die Anregung wird nicht berücksichtigt: 
Auf eine Beschränkung der technischen Aufbauten wird verzich-
tet, da die Flächen für die Erzeugung regenerativer Energien 
nicht per Festsetzung eingeschränkt werden sollen. Allerdings 
wurde festgesetzt, dass die technischen Anlagen um mindestens 
1,5m von der Außenwand zurückgesetzt werden müssen, um 
Beeinträchtigungen auf das Ortsbild möglichst zu vermeiden. 
 
Die Anregung wird berücksichtigt 
Für die Prüfung der Auswirkungen auf das umliegende Verkehrs-
netz wird von einem Fachplaner eine verkehrstechnische Stel-
lungnahme erstellt. Die Ergebnisse wurden in den Bebauungs-
plan übernommen. Die im Gutachten vorgeschlagenen Maßnah-
men im Bereich Brunnenstraße / Kurze Steige (außerhalb des 
Plangebiets) werden bei der nächsten Umgestaltung dieser Stra-
ßen berücksichtigt. 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
Es wird davon ausgegangen, dass sich die Stellungnahme auf 
die Stellungnahme zum Bebauungsplan „Neue Mitte Schömberg 
– Einzelhandel bezieht. Dort wurde im Verfahren zum Brand-
schutz angeregt, dass eine Löschwasserversorgung von 
48m³/Std. über 2 Stunden durch genormte Unterflurhydranten 
mit einem max. Abstand von 100m sichergestellt werden muss. 
Die Belange des Brandschutzes werden im Rahmen der Bauge-
nehmigung abschließend behandelt, die Löschwasserversor-
gung wird im Rahmen der weiteren Planung berücksichtigt. Die 
notwendigen Rettungswege wurden im Rahmen einer dem Be-
bauungsplan vorgeschalteten Machbarkeitsstudie mit der zu-
ständigen Behörde abgestimmt. 
 
Kenntnisnahme. 
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1.4 Straßenbau 
Von Seiten der Abteilung Straßenbau bestehen keine Anregun-
gen und Hinweise zum geplanten Bebauungsplanänderung. 
 
1.5 Straßenverkehr 
Straßenverkehrsrechtliche Festsetzungen sind nicht enthalten 
und es ist nicht erkennbar, dass die geplante Änderung Straßen-
verkehrsrecht in einem Umfang tangiert, der im Bebauungsplan-
verfahren berücksichtigt werden müsste. 
 
 
Für straßenrechtliche Fragestellungen hingegen ist die Ge-
meinde Schömberg Straßenbaulastträger. Für Empfehlungen o-
der Bedingungen kommt es zunächst immer auf die bauliche Ge-
staltung der betroffenen Verkehrsflächen und die Kapazität so-
wie die Verkehrsbelastung an. Nach den Angaben im Bebau-
ungsplan-Entwurf (10.1) ist die Verkehrserschließung über die 
Brunnenstraße derzeit bereits gesichert, zusätzlich ist der Aus-
bau der Straße vorgesehen.  Weiter ist  dort die Stellplatzfrage 
berücksichtigt. Es ist davon auszugehen, dass für die entspre-
chende Nutzung eine ausreichende Dimensionierung der Stell-
plätze ebenso planmäßig ist, wie die benötigte Anzahl.  
 
2. Hinweise 
2.1 
Bei einer Bebauung ist mit entsorgungsrelevanter Aushub zu-
rechnen. Dabei können neben mit Stahl und Metallen verunrei-
nigten Bauschutt, ehemaligen Fundamenten des BFWs auch as-
besthaltige Komponenten (gefährliche Abfälle) angetroffen wer-
den.  
Für ein späteres Baugesuch ist ein Entsorgungskonzept vorzu-
legen.  
 
 
2.2 
Das Plangebiet befindet sich im Weiteren Zustrombereich des 
fachtechnisch abgegrenzten Heilquellenschutzgebiets für Bad 
Liebenzell. 
 

 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
Die Anregung wurde berücksichtigt: 
Die Unterbringung der notwendigen Stellplätze wurde in der 
Machbarkeitsstudie geprüft. Die Stellplätze können in einer Tief-
garage untergebracht werden. Kurzzeitstellplätze können im Ein-
gangsbereich des geplanten Pflegeheims untergebracht werden. 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt: 
Die Anregung wird in die Hinweise zum Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 
 
Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt: 
Die Anregung wird in die Hinweise zum Bebauungsplan aufge-
nommen. 
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2.3 
Sollte für (Tief-)Bauarbeiten eine temporäre Grundwasserhal-
tung notwendig sein, ist hierfür rechtzeitig vorab eine wasser-
rechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Calw, Abt. Umwelt- und 
Arbeitsschutz einzuholen. 
 
2.4 
Sobald die noch fehlenden Unterlagen vorliegen, bitten     wir um 
eine erneute Beteiligung. 

 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt: 
Die Anregung wird in die Hinweise zum Bebauungsplan aufge-
nommen. 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 

Gemeinde Engelsbrand 
13.09.2019 

Die Gemeinde Engelsbrand hat  zu der von Ihnen  beabsich-
tigten Bebauungsplanaufstellung keine  Einwendungen  oder 
Anregungen. 

Kenntnisnahme. 
 

Stadt Neuenbürg 
19.09.2019 

Die Belange der Stadt Neuenbürg werden hiervon nicht be-
rührt. Anregungen und Bedenken werden deshalb keine vorge-
tragen. Eine weitere Beteiligung am Verfahren wird nicht ge-
wünscht. 
 

Kenntnisnahme. 
 

Gemeinde Höfen 
06.08.2019 

Mit  diesem  Schreiben  teile  ich  Ihnen  mit, dass  die Gemeinde  
Höfen  an  der  Enz  zu oben genanntem Bebauungsplan  keine 
Einwände hat. 
Zukünftig ist eine Beteiligung der Gemeinde Höfen an der Enz 
nicht mehr erforderlich. 

Kenntnisnahme. 
 

Gemeinde  
Oberreichenbach 
05.08.2019 

Die Gemeinde Oberreichenbach bringt  keine Anregungen vor. 
Eine weitere  Beteiligung  ist nicht erforderlich. 
 

Kenntnisnahme. 
 

Regionalverband 
Nordschwarzwald 
15.08.2019 

Ziel der Planung ist es, Wohnangebote für Senioren zu schaf-
fen. Dazu wird im Bebauungsplan ein Sondergebiet mit der 
Zweckbestimmung "Betreute Wohnformen für Senioren" im 
Umfang von 0,56 ha festgesetzt. Im Regionalplan 2015 ist der 
Bereich als bestehende Siedlungsfläche dargestellt. Es werden 
daher keine Anregungen oder Einwände vorgetragen. 

Kenntnisnahme. 
 

Regierungspräsidium 
Karlsruhe; Wirtschaft, 
Raumordnung, Bau-, 
Denkmal- und Gesund-
heiswesen 
08.08.2019 

Mit der vorliegenden  Planung sollen die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen zur Errichtung eines Pflegeheims mit be-
treutem Wohnen geschaffen werden. Hierzu soll in zentraler 
Ortslage auf einer Fläche von 0,56 ha ein Sondergebiet mit 
der Zweckbestimmung "Betreute Wohnformen für Senioren" 
festgesetzt werden. 

 

Kenntnisnahme. 
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Im Regionalplan  Nordschwarzwald 2015 ist das Areal als be-
stehende Siedlungsfläche dargestellt. Belange der Raumord-
nung  stehen folglich nicht entgegen. 

 
Die Planung ist nicht aus dem rechtsgültigen Flächennut-
zungsplan entwickelt. Dieser ist, gemäß des gewählten Ver-
fahrens, im Wege der Berichtigung gem. § 13a II Nr. 2 BauGB 
zu ändern. Wir begrüßen das Vorhaben im Sinne einer flä-
chensparenden  und an die demographische Entwicklung an-
gepassten Gemeindeentwicklung. 

Regierungspräsidium 
Karlsruhe; Straßenwe-
sen und Verkehr 
07.08.2019 

Keine Anregungen oder Bedenken. Kenntnisnahme. 
 

Regierungspräsidium 
Freiburg; Landesbetrieb 
Forst Baden Württem-
berg 
13.09.2019 

Durch das o.g. Bebauungsplanverfahren  werden   forstfachliche 
und –rechtliche Belange nicht tangiert. 
Es ist keine weitere Beteiligung der höheren Forstbehörde im 
Verfahren erforderlich. 

Kenntnisnahme. 
 

   

Netze BW GmbH 
06.09.2019 

Stromversorgung 
 

Die Stromversorgung für das Gebiet kann aus unserem bestehen-
den 20/0,4 kV- Ortsnetz erfolgen. Weitere Maßnahmen unserer-
seits sind zurzeit schon teilweise geplant, werden jedoch nach 
Erfordernis zu einem späteren Zeitpunkt realisiert. 

 
Zur Durchführung einer ordnungsgemäßen und sicheren Strom-
versorgung für diesen Planungsbereich müssen wir unsere 
Netze erweitern. 

 
Hierzu benötigen wir eine weitere Ortsnetz-Umspannstation. 
Der im beigefügten Bebauungsplanauszug (Anlage 1) gekenn-
zeichnete Platz bietet sich zentral für die Stromversorgung an 
und sollte eine Breite (Straßenfront) von 5,50 m und einer Tiefe 
von 5,50 m aufweisen. 

 
Zu ihr muss ein direkter Zugang von einer öffentlichen Straße 
mit Schwerlastzufahrt möglich sein. Das Gebäude muss so ge-
stellt werden können, dass sich vor der Breitseite (Türseite) ein 
Bedienungsraum mit einer Tiefe von mindestens 1,50 m ergibt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt: 
Die Trafostation wurde inzwischen im Bereich der öffentlichen 
Grünflächen nördlich der Kita umgesetzt. 
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Zur Sicherung der Umspannstation und der Leitungen schlagen 
wir eine beschränkt persönliche Dienstbarkeit zu Gunsten 
Netze-BW GmbH vor. 
 
Versorgungseinrichtungen wie z. B. Kabelverteilerschränke, die 
für die Stromversorgung notwendig werden, z.Zt. aber weder in 
der Anzahl noch vom Einbauort festgelegt sind, dürfen auf als 
nicht überbaubar ausgewiesenen Flächen errichtet werden. 

 
Über den Anschluss und Umfang des zu errichtenden Netzes für 
das geplante Bauvorhaben, kann erst eine Aussage getroffen 
werden, wenn der elektrische Leistungsbedarf hierfür bekannt 
ist. 

 
Versorgungseinrichtungen wie z. B. Kabelverteilerschränke, die 
für die Stromversorgung notwendig werden, z.Zt. aber weder in 
der Anzahl noch vom Einbauort festgelegt sind, dürfen auf als 
nicht überbaubar ausgewiesenen Flächen errichtet werden. 
 
Innerhalb des Geltungsbereiches liegen der örtlichen Versor-
gung dienende Energieversorgungsleitungen, die Sie den in der 
Anlage erhaltenen Lageplänen entnehmen können. Die Über-
bauung eines im Erdreich verlegten Kabels ist nach den beste-
henden Sicherheitsbestimmungen nicht zulässig. 
 
Sollte eine Umlegung von Kabelleitungen bzw. von Freileitungen 
im Rahmen der Baumaßnahmen erforderlich oder gewünscht 
werden, so wären wir dazu bereit; die Kosten würden zu Lasten 
des Veranlassers gehen. 
 
Aus dem beigefügten Plan können Sie die Lage unserer Versor-
gungsleitungen entnehmen. Wir gehen ggf. davon aus, dass un-
sere Anlagen im Bebauungsplanbereich durch Baumaßnahmen 
verändert werden müssen. 

 
Bitte beziehen Sie uns in die weiteren Planungen rechtzeitig mit 
ein, den zuständigen Sachbearbeiter für   die Projektierung, H. 
Bürkle  erreichen Sie unter der Rufnummer 07243 /180-374, 
um alles Erforderliche abzusprechen. Sobald unsere Projektie-
rung abgeschlossen ist, werden wir Sie kontaktieren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
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Zur Vermeidung von Schäden an Versorgungsleitungen bitten 
wir Sie, die Baufirmen auf das Einholen von Lageplänen hinzu-
weisen Lagepläne müssen rechtzeitig vor Baubeginn bei der 
Netze BW GmbH angefordert werden. 

 
Die Anregung wird berücksichtigt. 
 

Telekom 
07.08.2019 

Wir betreiben in der Stadt Schömberg keine Richtfunkstrecken 
und haben daher keine Einwände gegen den Bebauungsplan 
"Neue Mitte-Wohnen" 
 
Wir weisen darauf hin, dass diese Stellungnahme nur für Richt-
funkverbindungen des Telekom – Netzes gilt. Bitte beziehen Sie, 
falls nicht schon geschehen, die Firma Ericsson Services GmbH, 
in Ihre Anfrage ein. Bitte richten Sie diese Anfrage an: 
 
Ericsson Services GmbH 
Prinzenallee 21 
40549 Düsseldorf 
  
oder per Mail an 
bauleitplanung@ericsson.com 

Kenntnisnahme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

mailto:bauleitplanung@ericsson.com
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Anregungen der BürgerInnen: 

 

 
BÜRGER 

 
ANREGUNGEN 

 
ABWÄGUNGSVORSCHLÄGE 
 

Bürger 1 
26.09.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mit Verwunderung haben wir zur Kenntnis genommen,  dass in 
Schömberg eine weitere Pflegeeinrichtung  entstehen soll, war 
es doch für die bestehenden Einrichtungen stets mit Schwierig-
keiten  verbunden, einen Anstieg der Platzzahl zu erwirken. 
Aus unserer Sicht kommt es durch zusätzliche Kapazitäten zu 
einem Verdrängungswettbewerb, der für alle Marktteilnehmer  
ruinös werden kann. 
 
Schömberg hatte 2017 lt. Zensus eine Einwohnerzahl von 8042, 
davon 1730 Einwohner, welche älter als 65 Jahre alt sind. Das 
Land Baden-Württemberg nennt für den Bedarf an stationären 
Heimplätzen einen Anhaltwert von etwa 5 % der über 65 Jähri-
gen. Der Bedarf läge damit bei 87 Plätzen - gegenüber einem 
Bestand von bereits 276 Plätzen. 
 
Im persönlichen Gespräch mit Frau Dickmann sagten Sie, im 
Gremium sei die genaue Anzahl der geplanten stationären Plätze 
noch nicht thematisiert worden, da der Diakonissenverein das 
Angebot mischen wird und baten uns um eine schriftliche An-
frage bezüglich der weiteren, entscheidenden  Vorgehensweise  
mit dem Gemeinderat. 
 
Wir bitten Sie, diese Fakten bei Ihren Überlegungen  einfließen 
zu lassen. Eine noch höhere Überdeckung  in Schömberg wird 
dem Anspruch an eine wohnortnahe Versorgung nicht mehr ge-
recht. 
 
Ebenso sehen wir die "Kannibalisierung"  im Wettbewerb um 
Pflegekräfte als Gefahr für den Bestand aller Pflegeeinrichtun-
gen am Ort. 
 
Die meisten Einrichtungen haben enorme Investitionen vor sich, 
um ihren Bestand zu sichern und würden durch weitere Kapazi-
täten und Verdrängung  wirtschaftlichen Schaden nehmen. 

Kenntnisnahme: 
In Schömberg leben (Abfrage EMA am 12.07.2023) 8020 Ein-
wohner. Davon sind 1893 Bewohner über 65 Jahre alt. Das ist 
ein Anteil von ca. 23 % der Gesamtbevölkerung Schömbergs.  
 
Derzeit werden in Schömberg  3 Altenpflegeinrichtungen betrie-
ben, die verschiedene Pflegeformen wie  Dauerpflege, Kurzzeit- 
und Tagespflege anbieten. Teilweise haben sich diese auf In-
tensiv- und Palliativpflege sowie die Pflege von Menschen mit 
gerontopsychiatrischen Problemen spezialisiert.  
 
Eine vierte Pflegeeinrichtung hat Ihren Betrieb im Mai 2023 auf-
gegeben. Damit fallen 28 Pflegebetten in Schömberg weg. 
 
Aktuell stehen 147 Pflegebetten und 7 Plätze für eine Tages-
pflege in den drei verbliebenen Altenpflegeeinrichtungen in 
Schömberg zur Verfügung.  
 
Neue betreute Wohnformen für die gemäß den aktuellen Statis-
tiken folgend immer älter werdende Bevölkerung können in 
Schömberg derzeit nicht angeboten werden. Zudem ist die An-
zahl Tagespflegeplätzen sehr gering. Zu solchen Alternativen 
gingen bereits zahlreiche Anfragen bei der Gemeindeverwal-
tung ein. 
 
Der Vorhabenträger möchte auf dem Flst 209/6 ein Senioren-
zentrum mit verschiedenen Pflegeangeboten realisieren. Dazu 
gehören Pflegeplätze in Vollzeitpflege, ergänzt durch verschie-
dene Formen des betreuten Wohnens und einen ambulanten 
Pflegedienst verwirklichen. Insbesondere die neuen betreuten 
Wohnformen und eine Erweiterung der klassischen Pflegefor-
men stellen eine wertvolle Ergänzung zu den vorhandenen Be-
treuungsangeboten für ältere Menschen in Schömberg dar.  
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Nach wie vor stellen wir uns der Herausforderung einer qualitativ 
hochwertigen Pflege und stehen mit allem, was wir haben, hinter 
unserer Arbeit und möchten dies auf Dauer tun. 
Vor diesem Hintergrund wären wir Ihnen dankbar, wenn auf dem 
vorhandenen Areal eine Nutzung angedacht wird, die nicht die 
vorhandenen und bewährten Strukturen gefährdet, sondern sinn-
voll ergänzt. 
 
Wir bitten Sie, dieses Schreiben an die Fraktionsvorsitzenden  
weiterzuleiten. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

 
 

Karlsruhe, den 21.11.2023 
 SCHÖFFLER.stadtplaner.architekten 
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Verfahrensvermerke 
Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt im beschleunigten Verfahren gem. §13a BauGB 

 
 
Verfahrensvermerke 
 

Aufstellungsbeschluss gemäß § 2 (1) BauGB     am    

 

Ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses     am    

 

Billigung des Planvorentwurfs sowie Beschluss über die frühzeitige 

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger  

öffentlicher Belange     am    

 

Ortsübliche Bekanntmachung der frühzeitigen Beteiligung     am    

 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 (1) BauGB     vom  

     bis    

 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher  

Belange gemäß § 4 (1) BauGB     vom  

     bis    

 

Billigung des Planentwurfs sowie Beschluss über die 

Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden und sonstiger Träger  

öffentlicher Belange     am    

 

Ortsübliche Bekanntmachung der Veröffentlichung im Internet    am    

 

Beteiligung der Öffentlichkeit (Veröffentlichung im Internet)  

gemäß § 3 (2) BauGB     vom  

     bis    

 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange  

gemäß § 4 (2) BauGB     vom  

     bis    

 

Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen     am    

 

Satzungsbeschluss gemäß § 10 (1) BauGB     am 

  



Gemeinde Schömberg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 'Neue Mitte Schömberg – Wohnen“ 
   

  3 

Satzung 
über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan  

"Neue Mitte Schömberg – Wohnen" 
mit örtlichen Bauvorschriften 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schömberg hat am ….. aufgrund des Baugesetzbu-

ches (BauGB) in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 

(GemO) den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Neue Mitte Schömberg - Wohnen“ 

mit örtlichen Bauvorschriften als Satzung beschlossen. 

 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

Für den räumlichen Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans mit 
örtlichen Bauvorschriften ist der Lageplan des zeichnerischen Teils in der Fassung 
vom 29.11.2023 maßgebend. 

§ 2 
Bestandteile und Anlagen der Satzung 

Bestandteile der Satzung 
A Zeichnerischer Teil in der Fassung vom 29.11.2023 
B Bauplanungsrechtliche Festsetzungen in der Fassung vom 29.11.2023 
C Örtliche Bauvorschriften  in der Fassung vom 29.11.2023 
 
Anlagen 
D Hinweise in der Fassung vom 29.11.2023 
E Begründung in der Fassung vom 29.11.2023 
 
Weitere gesonderte Anlagen 
Potentialanalyse Artenschutz in der Fassung vom 07.11.2022 
Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchung in der Fassung vom 23.06.2023 
Schalltechnische Untersuchung in der Fassung vom 21.06.2023 
Verkehrstechnische Stellungnahme in der Fassung vom 28.08.2023 

 
§ 3 

Ordnungswidrigkeiten 
Ordnungswidrig im Sinne des § 75 (3) Nr. 2 LBO handelt, werden aufgrund von § 74 
LBO erlassenen örtlichen Bauvorschriften zuwider handelt. Auf § 213 BauGB (Ord-
nungswidrigkeiten) wird verwiesen. 
 

§ 4 
Inkrafttreten 

Die Satzung über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Neue Mitte Schömberg - 

Wohnen“ mit örtlichen Bauvorschriften tritt mit der ortsüblichen Bekanntmachung ge-

mäß § 10 (3) BauGB in Kraft.  
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Es wird bestätigt, dass die Inhalte dieses Bebauungsplans sowie die Inhalte der örtli-
chen Bauvorschriften mit den hierzu ergangenen Gemeinderatsbeschlüssen überein-
stimmen. 
 
 
Schömberg, 
 
 
 
 

.............................. 
Matthias Leyn,  
Bürgermeister 
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Teil B - Planungsrechtliche Festsetzungen 
 

Baugesetzbuch (BauGB) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 221) 

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. S. 3786), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176) 

Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) 

i.d.F. vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, berichtigt S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13. Juni 2023  (GBl. S. 170) 

Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) 

i.d.F. vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl. S. 229, 231) 

Planzeichenverordnung 1990 (PlanZV 90)  

i.d.F. vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), Planzeichenverordnung vom 18. Dezem-
ber 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. 
Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

 
 
 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1 Allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen 

Im Rahmen der Ziffern 2 bis 7 und der Planzeichnung sind auf der Basis des 
Vorhaben- und Erschließungsplanes ausschließlich die baulichen und sonsti-
gen Nutzungen zulässig, zu denen sich der Vorhabenträger im Durchführungs-

vertrag verpflichtet. 
 
2 Art der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 

Festgesetzt wird ein sonstiges Sondergebiet „Pflegeheim“ (SO) gem. §11 
BauNVO. 
 
Allgemein zulässig sind (Hauptnutzungen): 
 

 Gebäude für die stationäre Pflege 
 Gebäude für betreutes Wohnen 
 Einrichtungen für die Tagespflege und die ambulante Pflege 

 
Zulässig sind zudem folgende der Hauptnutzung dienende, im baulichen Zu-
sammenhang errichtete Nutzungen (Nebennutzungen) 
 

 Anlagen für soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
 Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
 Anlagen für Verwaltungen 
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 Nicht störende Handwerks- und Gewerbebetriebe 
 
sofern diese der Hauptnutzung einzeln und in ihrer Summe in Grundfläche und 
Baumasse untergeordnet sind. 

 
Ausnahmsweise zugelassen werden können: 
 

 Wohnungen für Betriebsleiter sowie für Personen, die für die Bewohner 
der im Sondergebiet angesiedelten Hauptnutzung Betreuungs- und Pfle-
geleistungen erbringen (z.B. Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, Aus-
zubildende), sofern diese der Hauptnutzung einzeln und in ihrer Summe 

in Grundfläche und Baumasse untergeordnet sind. 
 

3 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) Nr. 1 BauGB) 
 Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die Grundflä-

chenzahl (GRZ), die Bezugshöhe (BZH) und die maximal zulässige Ge-
bäudehöhe (GH) gemäß Eintrag im zeichnerischen Teil. 
 

 Die Bezugshöhe (BZH) zur Ermittlung der Gebäudehöhen ist als Plan-
einschrieb im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans als Höhe in Me-
ter über NN festgesetzt. 

 
 Die Gebäudehöhe ist das Maß zwischen der Bezugshöhe (BZH) und 

dem höchstgelegenen Punkt der Dachhaut / OK Flachdachattika. 
 
 Die tatsächlich ausgeführte Gebäudehöhe darf mit technischen Auf-

bauten (z.B. Klimageräte, Lüftung, Aufzugsüberfahrten, Photovoltaik-An-
lagen) um bis zu 1.5 m überschritten werden, wenn mit den Aufbauten 
ein Abstand von mindestens 1,5 m zu den Außenwänden des darunter 
liegenden Geschosses eingehalten wird. 

 
4 Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 (1) Nr. 2 BauGB) 

 In der abweichenden Bauweise sind die Gebäude mit seitlichen Grenz-
abstand zu errichten, wobei Gebäudelängen über 50 m zulässig sind. 

 Die überbaubaren Flächen werden durch Baugrenzen festgesetzt.  
 Die überbaubaren Flächen dürfen durch Terrassen innerhalb der im 

zeichnerischen Teil dafür festgesetzten Flächen überschritten werden. 
 Die überbaubaren Flächen dürfen durch Tiefgaragen inklusive der zu-

gehörigen Zufahrten und Rampenbauwerke innerhalb der im zeichneri-
schen Teil dafür festgesetzten Flächen überschritten werden. 

 
5 Garagen bzw. Carports, Stellplätze, Nebenanlagen  

(§ 9 (1) Nrn. 4 und 11 BauGB) 
 

 Garagen (inklusive Tiefgaragen) und Stellplätze sind innerhalb und 
außerhalb der überbaubaren Flächen zulässig. 

 Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind innerhalb und außerhalb 
der überbaubaren Flächen zulässig.   
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6 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen und 

Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen (§ 9 (1) 
Nr. 25a und b BauGB) 

 
6.1 Baumpflanzungen auf privaten Grundstücksflächen 

 Auf den privaten Grundstücksflächen sind mindestens 20 heimische 
standortgerechte Laubbäume oder hochstämmige Streuobstbäume  zu 
pflanzen. Die Pflanzgebote sind dauerhaft zu pflegen und zu erhalten, 
abgängige Gehölze sind zu ersetzen. 

 

6.2 Dachbegrünung 
 Die Dachflächen von Hauptgebäuden sind flächig zu begrünen. Als Min-

destvorgabe ist eine Extensivbegrünung mit einer gemischten Pflanzung 
oder Ansaat aus standorttypischen Gräsern, Kräutern und Sedumarten 
auszuführen und dauerhaft zu unterhalten. Die Substratschicht ist mit 
mindestens 12 cm Stärke auszuführen.  
 
Ausgenommen von der Pflicht zur Begrünung sind Dachterrassen und 
untergeordnete Bauteile wie z.B. Vordächer. 

 
7 Anschluss der Grundstücke an öffentliche Verkehrsflächen (§ 9 (1) Nrn. 

11, 26 BauGB)  
 Auf den an die öffentlichen Verkehrsflächen angrenzenden Privatgrund-

stücken ist zulässig: Die Einbringung des erforderlichen Hinterbetons zur 
Befestigung der Abgrenzungssteine des Straßenkörpers, die Anlage der 
zur Herstellung öffentlichen Verkehrsflächen erforderlichen Böschungen 
sowie die Anordnung der Straßenbeleuchtung (Masten einschließlich 
Betonfundament) und Straßenbeschilderung. 
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Teil C - Örtliche Bauvorschriften 
 
Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO) 

i.d.F. vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, berichtigt S. 416), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 13. Juni 2023  (GBl. S. 170) 

 
In Ergänzung der Planzeichnung wird folgendes festgesetzt: 
 
1 Dachformen und Dachneigungen 

 Zulässig sind Flachdächer mit einer Dachneigung von 0° bis 5°. 

 Für untergeordnete Bauteile und Nebenanlagen sind ausnahmsweise 
auch abweichende Dachformen und Dachneigungen zulässig. 

 
2 Einfriedungen  

 Zulässige Einfriedungsarten sind: 
- Hecken (mit oder ohne eingezogenem Drahtgeflecht) 
- Metallgitterzäune, mit Gehölzen hinterpflanzt 

 
 Einfriedungen an der Grenze zu öffentlichen Verkehrsflächen oder öf-

fentlichen Grünflächen dürfen eine Höhe von 1,50 m nicht überschreiten. 
Stützmauern gelten nicht als Einfriedung.  

 
3 Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen 

 Die nicht überbaubaren Flächen sind, soweit sie nicht für Stellplätze, Zu-
gänge, Zufahrten, Terrassen oder Nebenanlagen benötigt werden, als 
Vegetationsfläche herzustellen und dauerhaft zu unterhalten. 

 Wege, Zufahrten und oberirdische Stellplätze sind mit wasserdurchlässi-
gen Belägen auszuführen, soweit keine anderen gesetzlichen Vorschrif-
ten dem entgegenstehen. 

 
4 Stellplätze 

 Abweichend von der Stellplatzverordnung der Gemeinde Schömberg ist 
für Wohneinheiten, die dem betreuten Wohnen zuzuordnen sind, 1 Stell-
platz pro Wohneinheit nachzuweisen.  
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Teil D - Hinweise 
 
 

1 Artenschutz 
Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 
BNatSchG dürfen Gehölzfällungen nur außerhalb der Brutzeit im Zeitraum vom 
01. Oktober bis zum 28. Februar erfolgen. 
 
Im Untersuchungsgebiet konnten im Zuge der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung mehrere Individuen des Feld-Sandlaufkäfers (Cicindela campestris) 
gesichtet werden. Ebenfalls im Untersuchungsgebiet festgestellt werden konn-
ten mehrere Wildbienen, welche national besonderem Schutz unterliegen. Zum 
Schutz dieser Arten wird empfohlen, im Zuge der Baumaßnahme offene san-
dige Bodenstellen zu erhalten und diese in die Planung zu integrieren. 

 
2 Belange des Denkmalschutzes 

Sollten bei der Durchführung der vorgesehenen Arbeiten archäologische Funde 
oder Befunde entdeckt werden, sind diese umgehend der zuständigen Behörde 
zu melden. Die Fundstelle ist vier Werktage nach der Anzeige unberührt zu las-
sen, wenn die Behörde nicht einer Verkürzung dieser Frist zustimmt (§ 20.1 
DSchG). Gegebenenfalls vorhandene Kleindenkmale (z. B. historische Weg-
weiser, Bildstöcke usw.) sind unverändert an ihrem Standort zu belassen. Sollte 
eine Veränderung unabweisbar erscheinen, ist diese nur im Benehmen mit der 
zuständigen Behörde vorzunehmen. Auf die Bestimmungen des Denkmal-
schutzgesetzes über Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. 
 

3 Bodenbelastungen 
Bei einer Bebauung ist mit entsorgungsrelevanter Aushub zurechnen. Dabei 
können neben mit Stahl und Metallen verunreinigten Bauschutt, ehemaligen 
Fundamenten des Berufsförderungswerks auch asbesthaltige Komponenten 
(gefährliche Abfälle) angetroffen werden. Für ein späteres Baugesuch ist ein 
Entsorgungskonzept vorzulegen.  
 
Bekannte, vermutete sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefahren 
für die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche Be-
einträchtigungen des Naturhaushalt nicht ausgeschlossen werden können, sind 
der Unteren Bodenschutzbehörde zu melden. 
 

4 Grundwasserschutz und wasserrechtliche Belange 
4.1 Grundwasserschutz 

Das Plangebiet liegt im weiteren Zustrombereich des fachtechnisch abgegrenz-
ten Heilquellenschutzgebiets für Bad Liebenzell. 
 

4.2 Baugrund / Wasserhaltung während der Bauzeit 
Die Durchführung einer Baugrunderkundung wird empfohlen. Sollte für 
(Tief)Bauarbeiten eine temporäre Grundwasserhaltung notwendig sein, ist hier-
für rechtzeitig vorab eine wasserrechtliche Erlaubnis beim Landratsamt Calw, 
Abt. Umwelt- und Arbeitsschutz einzuholen. Auch wird darauf hingewiesen, 
dass eine ständige Wasserhaltung über Dränagen nicht zulässig ist. 
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Teil E - Begründung 
 
 
1 Planerfordernis 

Die zentrale Ortslage der Gemeinde Schömberg ist entlang der Liebenzeller 
Straße von den „klassischen Nutzungen“ Rathaus und Kirche geprägt, aber 
auch von gestalteten Freiflächen mit Bebauung aus neuerer Zeit im Umfeld des 
Rathauses, von Wohn- und Geschäftsbebauung beidseits der Liebenzeller 
Straße und von dem Übergang zum Kurpark als der zentralen, ortsbildprägen-
den Grünfläche des heilklimatischen Kurorts Schömberg. 
 

Nördlich der Liebenzeller Straße, östlich der Hugo-Römpler-Straße und westlich 
der Brunnenstraße befindet sich das ehemalige Areal des „Berufsförderungs-
werks II“, auf dem ein Klinikgebäude sowie Personalwohnhäuser und Neben-
gebäuden beheimatet waren. Das Areal wies deutlich erkennbare städtebauli-
che Missstände auf, die eine nachhaltigen städtebaulichen Neu-Strukturierung 
erforderlich machten.  
 
Auf dem freigewordenen Areal entsteht das Projekt „Neue Mitte Schömberg“, 
bei dem zentrale Versorgungseinrichtungen für die Gemeinde auf der Fläche 
angesiedelt werden sollen. Die Bestandsgebäude wurden abgebrochen. Der 
westliche und der nordöstliche Teil der „Neuen Mitte“ mit großflächigem Einzel-
handel und eine Kindertagesstätte sind bereits umgesetzt. 
 
Für das Plangebiet, das letzte Teilstück der „Neuen Mitte“ hat das Siloah St. 
Trudpert Klinikum aus Pforzheim als Vorhabenträger in Zusammenarbeit mit 
dem Architekten Roger Strauss aus Karlsruhe eine konkrete Planung für ein 
Pflegeheim vorgelegt. Die Planung entspricht den Planungszielen der Ge-
meinde und wurde am 25.10.2022 vom Gemeinderat gebilligt.  
 
Die Planung ist anhand der momentan geltenden planungsrechtlichen Grundla-
gen nicht genehmigungsfähig. Deshalb ist zur Umsetzung der entwickelten Pla-
nung die Aufstellung eines Bebauungsplans erforderlich. Aufgrund des vorlie-
genden Projekts bietet sich die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans (VbB) gem. § 12 BauGB an. Die Projektpläne (Lageplan, Grundrisse, 
Ansichten, Schnitte) werden dem VbB als Vorhaben- und Erschließungsplan 
(VEP) zugeordnet. 
 
Ein Antrag auf Erstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist vom 
Vorhabenträger, dem Siloah St. Trudpert Klinikum aus Pforzheim, gestellt wor-
den. Die Gemeinde Schömberg kann davon ausgehen, dass der Vorhabenträ-
ger bereit und in der Lage ist, das anstehende Vorhaben und die dafür erforder-
lichen Erschließungsmaßnahmen zu verwirklichen. Näheres regelt ein vor Sat-
zungsbeschluss zwischen Gemeinde und Vorhabenträger abzuschließender 
Durchführungsvertrag. 

 
2 Verfahren 

Die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Neue Mitte Schöm-
berg - Wohnen“ erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB. 
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Das beschleunigte Verfahren kann für Bebauungspläne der Innenentwicklung, 
die der Wieder - Nutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung oder an-
deren Maßnahmen der Innenentwicklung dienen, angewendet werden. Für 
diese Bebauungspläne ist keine förmliche Umweltprüfung vorgesehen. 
 
Die Voraussetzungen für die Aufstellung eines Bebauungsplans der Innenent-
wicklung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB liegen vor: 
 
 Im vorliegenden Fall handelt es sich um eine Maßnahme der Innenentwick-

lung im Sinne des § 13a BauGB, da es sich beim Plangebiet um bereits 
baulich genutzte Flächen im Innenbereich handelt, die neu überplant wer-

den sollen. 
 Die zulässige Grundfläche liegt bei einer Größe des Geltungsbereich von 

ca. 0,57 ha deutlich unter dem Schwellenwert von 20.000 m² gem. § 13a 
BauGB.  

 Es bestehen keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung von Schutzgü-
tern im Sinne des § 1 (6) Nr. 7 Buchstabe b BauGB. Unter § 1(6) Nr. 7 
Buchstabe b BauGB werden die Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung (FFH-Gebiete) und die Europäischen Vogelschutzgebiete gemäß Bun-
desnaturschutzgesetz genannt. Schutzgebiete dieser Art sind von der vor-
gesehenen Änderung des Bebauungsplans nicht betroffen. 

 Vorhaben, die eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfordern, sind nicht ge-
plant. 

 
3 Abgrenzung des Plangebiets 

Das Plangebiet befindet sich in zentraler Ortslage der Gemeinde Schömberg 
nördlich der Liebenzeller Straße, die die Hauptgeschäftslage der Gemeinde bil-
det. 
 
Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von ca. 0,57 ha. Die genaue Abgren-
zung ergibt sich aus der Darstellung im  zeichnerischen Teil und umfasst neben 
den Flächen für das geplante Pflegeheim auch  eine Teilfläche der Brunnen-
straße. 
 
Das Plangebiet wird im Süden von den rückwärtigen Grundstücksgrenzen der 
Bebauung an der Liebenzeller Straße, im Südwesten von einer öffentlichen 
Grünfläche, im Osten von der Brunnenstraße und im Norden von dem Grund-
stück einer Kindertagesstätte begrenzt. 
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4 Örtliche Gegebenheiten 

 
Abb. 1: Luftbild mit Lage des Plangebiets (Quelle: LUBW Grundkarte) 

 
Im Zuge der Umsetzung des Bauvorhabens „Neue Mitte-Einzelhandel“ wurden 
auch die Flächen im Plangebiet freigeräumt und liegen derzeit brach. Das Er-
scheinungsbild des Plangebiets ist überwiegend durch Hügel aus Erdaushub, 
Gesteinen und Schutt gekennzeichnet, welche zunehmend von der natürlichen 
Sukzession überwachsen werden. 
 
Das  Plangebiet ist topografisch bewegt und fällt stark nach Norden ab. Die 
Geländehöhen bewegen sich zwischen ca. 615 m ü. NN im Norden und ca. 626 

m ü. NN im Süden. 
 
Östlich an das Plangebiet schließt die Brunnenstraße an, die von der Lieben-
zeller Straße hinunter ins Eulenbachtal führt, dort den Grünzug der Dr.-Walder-
Promenade quert und dann an die Talstraße an schließt. Insgesamt weist die 
Brunnenstraße momentan einen schlechten baulichen Zustand auf.  Östlich der 
Brunnenstraße schließt sich kleinteilige zwei- bis dreigeschossige Wohnbebau-
ung an.  
 
Südlich des Plangebiets schließt sich eine Bebauung aus zwei- bis dreigeschos-
sige Wohnhäusern bzw. zur Liebenzeller Straße hin orientierten Wohn- und Ge-
schäftshäusern an. 
 
Nördlich an das Plangebiet schließt sich bis zur Dr. Walder Promenade eine  
zweigeschossige Kindertagesstätte an, die ihre Freiflächen in Richtung des 
Plangebiets orientiert hat.  
 
Westlich an das Plangebiet grenzt eine öffentliche Grünfläche und die „Neue 
Mitte - Einzelhandel“ mit einem großflächigen Lebensmittelmarkt und einem 
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Drogeriemarkt an. In der öffentlichen Grünfläche verläuft eine Wegeverbindung, 
die von der Hugo-Römpler-Straße zur Dr. Walder Promenade führt. 
 
Das Areal der „Neuen Mitte“ ist durch Gebäude mit Flachdach geprägt, die da-
ran angrenzende Bebauung durch Gebäude mit Sattel- oder Walmdächern. 

 
5 Übergeordnete Planungen 
5.1 Regionalplan 

Abb. 2: Ausschnitt Regionalplan 2015 Nordschwarzwald 

 
Die Gemeinde Schömberg ist im Regionalplan 2015 Nordschwarzwald als 
Kleinzentrum ausgewiesen. Das Plangebiet ist in der Raumnutzungskarte als 
Siedlungsfläche Bestand dargestellt. Der Planung stehen insofern keine Be-
lange der Raumordnung entgegen. 
 

5.2 Flächennutzungsplan (FNP) 

Abb. 3: Ausschnitt Flächennutzungsplan der Gemeinde Schömberg 



Gemeinde Schömberg Vorhabenbezogener Bebauungsplan 'Neue Mitte Schömberg – Wohnen“ 
   

  14 

 
Bei Aufstellung des aktuell rechtsgültigen Flächennutzungsplans waren die 
Konzepte zur Nachnutzung des ehemaligen Berufsförderungswerkes noch 
nicht ausgereift. Deshalb ist das Plangebiet noch als Sonderbaufläche mit der 
Zweckbestimmung ‚BFW‘ – entsprechend dem damals noch vorhandenen Be-
stand – dargestellt. 
 
Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren nach §13a BauGB aufge-
stellt wird, kann der Flächennutzungsplan bei der nächsten Änderung / Fort-
schreibung hinsichtlich der Inhalte des vorliegenden Bebauungsplans berichtigt 
werden. 

 
6 Bebauungspläne 

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Neue Mitte 
Schömberg – Wohnen“ liegt innerhalb des Bebauungsplans 'Schömberg Mitte' 
aus dem Jahr 1966, der für den betreffenden Bereich ein Allgemeines Wohnge-
biet festsetzt. Die Festsetzungen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
„Neue Mitte Schömberg - Wohnen“ ersetzen nach Inkrafttreten des Bebauungs-
plans im Umfang seines Geltungsbereichs die Festsetzungen des Bebauungs-
plans „Schömberg Mitte“. 
 

7 Umweltbericht 
Da der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a Abs. 2 Nr. 1 
BauGB erstellt wird, ist kein Umweltbericht mit Eingriffs- Ausgleichsbilanz erfor-
derlich. Die Belange des Artenschutzes werden berücksichtigt. 
 

8 Artenschutz 
Zur Klärung der artenschutzrechtlichen Belange auf dem brachliegenden 
Grundstück wurde vom Büro Bioplan aus Heidelberg zunächst eine arten-
schutzrechtliche Potentialanalyse durchgeführt. Dort wurde untersucht, ob von 
der Planung arten- oder naturschutzrechtlich relevante Tier- oder Pflanzenarten 
betroffen sein könnten. Die Potentialanalyse ist dem Bebauungsplan als geson-
derte Anlage beigefügt und kommt zusammenfassend zu folgendem Ergebnis: 
 
Aufgrund der Habitatausstattung kann ein Vorkommen streng geschützter Arten 
aus folgenden Gruppen nicht per se ausgeschlossen werden: 
 
Brutvögel 
Im Untersuchungsgebiet sind hauptsächlich freibrütende Arten der Siedlungs-
bereiche und Gehölzstrukturen zu erwarten. Zur Vermeidung von Verbotstatbe-
ständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG dürfen Gehölzfällungen nur 
außerhalb der Brutzeit im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 28. Februar erfol-
gen. Die Vorgaben zu Gehölzfällungen werden in die Hinweise zum Bebau-
ungsplan übernommen. 
 
Reptilien 
In den artenschutzrechtlichen Untersuchungen zum Bebauungsplan „neue 
Mitte Schömberg – Einzelhandel“ aus dem Jahr 2013, wurde in der damaligen 
Parkanlage um das Berufsförderwerk zwar kein Habitatpotenzial für Zau-
neidechsen festgestellt. Jedoch bieten die im Zuge der baulichen Umsetzungen 
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entstandenen Flächen nun geeignete Habitatstrukturen für Reptilien. Es werden 
vertiefende Untersuchungen empfohlen. 
 
Daher wurde im Jahr 2023 vom Büro Bioplan eine spezielle artenschutzrechtli-
che Untersuchung für Reptilien durchgeführt, die dem Bebauungsplan als se-
parate Anlage beigefügt wird. Diese kommt zusammenfassend zu folgendem 
Ergebnis: 
 
Innerhalb des Planungsgebietes konnten keine Reptilien nachgewiesen wer-
den. Es sind keine weiteren Maßnahmen hinsichtlich Reptilien notwendig.  
 

Im Untersuchungsgebiet konnten weitere besonders geschützte Arten nachge-
wiesen werden, für die geeignete Maßnahmen empfohlen wurden. Die empfoh-
lenen Maßnahmen wurden in die Hinweise zum Bebauungsplan aufgenommen.  
 
Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (Tötung, erhebliche Störung/ 
Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, Zerstörung 
von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) i. V. m. Abs. 5 BNatSchG werden nicht 
ausgelöst. 

 
9 Immissionsschutz 

Für den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Neue Mitte Schömberg - Woh-
nen“ wurde zur Klärung der lärmschutztechnischen Belange vom Ingenieurbüro 
Koehler, Leutwein + Partner aus Karlsruhe eine schalltechnische Untersuchung 
erstellt. Die Ergebnisse der Untersuchung, die dem Bebauungsplan als sepa-
rate Anlage beigefügt wird, lassen sich wie folgt zusammenfassen:  
 
Im Rahmen des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Neue Mitte Schömberg 
- Wohnen“ wurde unter Berücksichtigung von Verkehrs- und Gewerbelärm eine 
schalltechnische Untersuchung aufgestellt. Die zu erwartenden Lärmemissio-
nen und -immissionen wurden anhand der geltenden Richtlinien berechnet und 
beurteilt. 
  
Durch Verkehrslärm ergeben sich im Plangebiet trotz der geplanten sensiblen 
Nutzungen verträgliche Lärmbelastungen, wobei die Orientierungswerte der 
DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) für Allgemeine Wohngebiete (WA) deut-
lich unterschritten werden. 
 
Durch die zusätzliche Verkehrserzeugung des Plangebietes ergibt sich für das 
Umfeld keine abwägungsrelevante oder unzumutbare Erhöhung der Lärmbe-
lastung. 
 
Unter Berücksichtigung einer vorhandenen Vorbelastung durch Gewerbelärm 
ergeben sich durch Betriebsanlagenlärm des geplanten Pflegeheims sowie 
durch den Gewerbelärm der umliegenden Betriebe keine Überschreitungen von 
Immissionsrichtwerten im Bereich der bestehenden Mischgebietsbebauung. 
  
Durch Gewerbelärm ergeben sich im Tageszeitraum, auch unter Berücksichti-
gung der sensiblen Nutzungen durch betreutes Wohnen und stationärer Pflege 
verträgliche Lärmbelastungen durch Gewerbelärm. Im Nachtzeitraum ergeben 
sich bei einer Anlieferung vor 6:00 Uhr im Nachtzeitraum und einer Pkw-Fahrt 
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zum Parkplatz des Pflegeheims im Erdgeschoss an den Fassaden des Senio-
renheims innerhalb des Plangebietes bei Wertung als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm, weshalb eine 
Anlieferung im Nachtzeitraum ausgeschlossen werden und eine Nutzung des 
Parkplatzes im Erdgeschoss ausschließlich auf den Tageszeitraum beschränkt 
werden sollte. 
  
Unter Berücksichtigung der vorgenannten Maßnahmen stehen dem Vorhaben 
aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken entgegen. 
 
Die notwendigen zeitlichen Regelungen zur Anlieferung und zur Benutzung der 

Stellplätze im Erdgeschoss werden in den Durchführungsvertrag aufgenom-
men. Darüber hinausgehende schalltechnische Maßnahmen sind nach dem 
Gutachten nicht erforderlich. 
 
Die nach Erstellung des Schallgutachtens vorgenommenen Änderungen im 
Nutzungskonzept des Erdgeschosses führen nach Rücksprache mit dem Gut-
achter zu keinen Änderungen der Ergebnisse des schalltechnischen Gutach-
tens.  
 

10 Boden 
Im Altlastenkataster sind im Bereich des Plangebiets keine Eintragungen ent-
halten. 
 
Jedoch wird seitens der unteren Bodenschutzbehörde darauf hingewiesen, 
dass bei einer Bebauung mit entsorgungsrelevanter Aushub zu rechnen ist. Da-
bei können neben mit Stahl und Metallen verunreinigten Bauschutt, ehemaligen 
Fundamenten des Berufsförderungswerks auch asbesthaltige Komponenten 
(gefährliche Abfälle) angetroffen werden. Für ein späteres Baugesuch ist ein 
Entsorgungskonzept vorzulegen. 
 
Für das Projekt wird von der GHJ Ingenieurgesellschaft für Geo-  
und Umwelttechnik mbH & Co. KG ein Bodengutachten erstellt. Hinsichtlich des 
Baugrundes und der Versickerungsfähigkeit können aufgrund des aktuellen Un-
tersuchungsstandes folgende Aussagen getroffen werden:  
 
Baugrund 
Im Plangebiet wurden Baggerschurferkundungen und Rammkern / Rotations-
kernbohrungen durchgeführt. Am Projektstandort wurden zunächst bindige und 
gemischtkörnige Auffüllungen angetroffen. Die Auffüllungen weisen teils 
Fremdanteile wie Ziegel-, Beton- und Metallreste auf. Lokal wurden auch orga-
nische Auffüllungen angetroffen. Unterhalb der Auffüllungen steht die Zersatz-
zone des Sandsteins an. Diese liegt in Form von Steinen und Kiesen aus Sand-
steinen mit sandigen und tonigen Anteilen vor. Der Sandstein wurde in Tiefen 
zwischen ca. 2 m und ca. 5,2 m unter Gelände angetroffen. 
 
Versickerung 
Die Zersatzzone des Sandsteins ist tonig durchsetzt. Die Durchlässigkeit in sol-
chen Böden liegt erfahrungsgemäß nach den Anforderungen des Arbeitsblattes 
DWA-A außerhalb des für Versickerung relevanten Bereiches. Im anstehenden 
Felsen ist die Versickerungsfähigkeit durch die Klüfte bestimmt. Dort kann bei 
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einer Versickerung ein schädlicher Einfluss auf umliegende Gebäude nicht aus-
geschlossen werden. 

 

Nach dem zum 01.01.2021 in Kraft getretenen Landes-Kreislaufwirtschaftsge-

setz (LKreiWiG) ist die Durchführung eines sogenannten Erdmassenausgleichs 

nach § 3 Abs. 3 LKreiWiG, insbesondere bei der Ausweisung von Baugebieten, 

aber auch bei verfahrenspflichtigen Bauvorhaben mit einem zu erwartenden Bo-

denaushub von mehr als 500 m³ zu berücksichtigen und als Belang in die Ab-

wägung mit einzustellen. Ziel ist die Vermeidung von zu entsorgendem Bo-

denaushub bereits im Rahmen der Planungskonzeption. 

Bei der vorliegenden Planung ist es aufgrund der topographischen Situation 

sinnvoll, die für die geplante Nutzung notwendigen Stellplätze in einer Tiefga-

rage unterzubringen. Außerdem sollen die wenigen zur Verfügung stehenden 

innerstädtischen Bauflächen im Sinne eines sparsamen Umgangs mit den zur 

Verfügung stehenden Bauflächen optimal genutzt werden.  

Die geplante Tiefgarage, eine städtebaulich verträglich Einbettung des Baukör-

pers in den Hang und die Belichtung der Innenräume ziehen Bodenaushub in 

entsprechenden Umfang nach sich. Außerdem sind die Anschlussniveaus an 

die Nachbargrundstücke bzw. an die Brunnenstraße festgelegt. 

Trotz dieser engen Rahmenbedingungen wird das Ziel eines möglichst weitge-

henden Erdausgleichs unter Berücksichtigung der sonstigen funktionalen 

Zwänge bei der Gestaltung der Freiflächen berücksichtigt. 

Da es sich bei der Planung um einen Angebotsbebauungsplan handelt, kann 

eine genaue Bilanzierung der Erdmassen erst im Baugenehmigungsverfahren 

erfolgen. Insgesamt ist jedoch mit einem Überschuss an Bodenmaterial zu rech-

nen, der außerhalb des Plangebiets eingebracht werden muss bzw. zu entsor-

gen ist. 

Ein ggf. für die Umsetzung erforderliches Bodenschutzkonzept gemäß Boden-

schutzgesetz bzw. DIN 19639 wird Im Zuge der Baugenehmigungsplanung er-

stellt. 

11 Klimaschutz 

Das Plangebiet liegt im Ortskern der Gemeinde Schömberg. Durch die Festset-

zungen zur Dachbegrünung, zu Baumpflanzungen im Bereich des Vorhaben-

grundstücks und zur Begrünung der nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

werden Maßnahmen getroffen, die sich positiv auf die lokalklimatischen Verhält-

nisse auswirken.  

Aspekte des Energiekonzeptes (Heizungssystem, Einbeziehung der bestehen-

den Turbine am Mühlkanal für die Energieversorgung) werden im weiteren Pla-

nungsprozess konkretisiert. 
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12 Städtebauliches Konzept 

 

Abb. 4: Perspektivische Darstellung des Vorhabens vom Architekturbüro Roger Strauß, 

Blick von Nordosten  

 
Die Gemeinde Schömberg beabsichtigt, auf der letzten noch nicht bebauten 
Teilfläche der „Neuen Mitte Schömberg“ ein Pflegeheim zu errichten, das viel-
fältige Wohn- und Betreuungsangebote im zentralen Bereich der Gemeinde an-
bieten kann. 

 
Der vom Vorhabenträger in Zusammenarbeit mit dem Architekt Roger Strauss 
entwickelte Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) sieht ein Pflegeheim mit 
Angeboten für die stationäre Pflege und für das betreute Wohnen vor. In unter-
geordnetem Umfang sollen auch Nebennutzungen wie z.B.  Gastronomie, Arzt-
praxen, Pflegedienst, Läden medizinische und  sonstige Dienstleistungen er-
möglicht werden. 
 
Die zentrale und exponierte Lage mit einer z.T. kleinteiligen Bebauung im Um-
feld erfordert eine der Situation angemessene Gliederung der notwendigen 
Baumasse. 
 
Die Nutzungen werden in einen S-förmigen Baukörper untergebracht, der ab-
gestimmt auf die  Topografie in der Höhe gestaffelt ist, um den Baukörper in die 
Topografie und das städtebauliche Umfeld zu integrieren.  Durch Zurücksetzen 
des obersten Geschosses und die S-Form  tritt der Baukörper an der Talseite 
mit einer Wandhöhe von vier Geschossen in Erscheinung. Durch die S-Form 
wird die Länge des Baukörpers gegliedert und so ein verträglicher Übergang 
zur angrenzenden kleinteiligeren Wohnbebauung geschaffen. Im Nordosten 
des Baukörpers entsteht so ein großzügiger Eingangsbereich, auf den auch 
eine Zufahrt mit dem PKW möglich ist. Nach Südwesten  entsteht eine ge-
schützte Terrasse für die Bewohner. 
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In der untersten Ebene (Ebene 0) wird die Tiefgarage und Flächen für Neben-
nutzungen und Technik untergebracht. In Ebene 1 ist der Hauptzugang, Räume 
für eine Wohngruppe des Pflegeheims für 13 Personen, für die Verwaltung des 
Pflegeheims und für Nebennutzungen wie ein Café und kleinere Dienstleistun-
gen (z.B. Friseur, Fußpflege) angeordnet. In den beiden darüber liegenden Ge-
schossen (Ebene 2 und 3) befinden sich 60 Plätze für die stationäre Pflege, die 
in vier Wohngruppen organisiert sind. Im Dachgeschoss (Ebene 4) des Pflege-
heims sind 18 Wohneinheiten für das betreute Wohnen vorgesehen. 
 

13 Erschließung 

13.1 Verkehrserschließung 

 
13.1.1 ÖPNV 

Das Plangebiet ist über die Bushaltestelle „Rathaus Schömberg“ in der Bad-
Liebenzeller-Straße an das örtliche ÖPNV-Netz angebunden. Zusätzliche Hal-
tepunkte sind nicht geplant. 
 

13.1.2 Motorisierter Individualverkehr 

Die Erschließung des Plangebiets erfolgt über die Brunnenstraße. Die Brunnen-
straße ist momentan in einem baulich schlechten Zustand und verfügt auch 
nicht über einen durchgängigen Gehweg. Es ist vorgesehen, die Brunnenstraße 
auszubauen. Für den Ausbau liegt eine Planung des Büros Weber Ingenieure 
vor, die nachrichtlich im zeichnerischen Teil des Bebauungsplans dargestellt ist. 
Im Zuge des Ausbaus der Brunnenstraße soll eine durchgehende Fahrbahn-
breite von 4,50 m und ein Gehweg auf der östlichen Straßenseite mit mindes-
tens 1,50 m Breite angelegt werden. Die Erschließung des Plangebiets ist auch 
ohne den geplanten Ausbau bereits gesichert. 
 
Durch das Pflegeheim ist mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen zu rechnen. 
Um mögliche Auswirkungen der Planung auf die Leistungsfähigkeit des umlie-
genden Straßennetzes zu untersuchen, wurde vom Ingenieurbüro Koehler, 
Leutwein und Partner aus Karlsruhe eine verkehrstechnische Stellungnahme 
erstellt, die dem Bebauungsplan als gesonderte Anlage beigefügt ist. Die Er-
gebnisse der verkehrstechnischen Stellungnahme lassen sich wie folgt zusam-
menfassen: 
 
Aufgrund der Geringfügigkeit der Verkehrserzeugung des Plangebietes stehen 
dem Bauvorhaben keine verkehrlichen Bedenken entgegen, jedoch werden un-
abhängig vom Bauvorhaben verschiedene verkehrsrechtliche und ggfls. bauli-
che Maßnahmen, wie z.B. Parkverbote zur Optimierung der Situation Brunnen-
straße / Kurze Steige zur Umsetzung vorgeschlagen. Die vorgeschlagenen 
Maßnahmen zur Optimierung der Situation Brunnenstraße / Kurze Steige wer-
den bei der nächsten Umgestaltung der genannten Straßen berücksichtigt. 
 
Die nach Erstellung der verkehrstechnischen Stellungnahme vorgenommenen 
Änderungen im Nutzungskonzept des Erdgeschosses führen nach Rückspra-
che mit dem Gutachter zu keiner Änderungen der Ergebnisse. 

 
13.1.3 Fußgänger und Radfahrer 

Durch den Gehweg entlang der Brunnenstraße ist das Plangebiet an das Fuß- 
und Radwegenetz der Gemeinde angeschlossen. 
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13.1.4 Ruhender Verkehr 

Die erforderlichen Stellplätze für das Pflegeheim können vollständig in einer 
Tiefgarage nachgewiesen werden, in die von der Brunnenstraße aus talseitig 
eingefahren wird. Im nordöstlich angeordneten Eingangsbereich sind Kurzzeit-
stellplätze vorgesehen. In der Tiefgarage werden in Abstimmung mit den im 
VEP dargestellten Nutzungen 46 Stellplätze untergebracht. Dabei wird für das 
betreute Wohnen aufgrund von Erfahrungswerten abweichend von der Stell-
platzsatzung der Gemeinde nur 1 Stellplatz pro Wohneinheit vorgesehen. 
 

13.1.5 Brandschutz 

Die Zufahrt für die notwendigen Aufstellflächen für die Feuerwehr erfolgt über 
die Brunnenstraße. Die notwendigen Rettungswege und Aufstellflächen wurden 
im Rahmen der Aufstellung des VEP mit der zuständigen Behörde vorabge-
stimmt. 

 
13.2 Ver- und Entsorgung 
13.2.1 Versorgung 

Die Versorgung des Plangebiets erfolgt im Anschluss an die bestehenden Ver-
sorgungsnetze in der Brunnenstraße. 
 
Im Rahmen der frühzeitigen Unterrichtung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange wurde von einem Versorgungsträger angeregt, einen 
neuen Standort für eine Trafostation im Bereich der nördlich des Plangebiets 
befindlichen Kita auszuweisen. Die Trafo-Station wurde inzwischen im Bereich 
der öffentlichen Grünfläche nördlich des Kita-Grundstücks umgesetzt. 
 

13.2.2 Entwässerung 
Die Entwässerung erfolgt im Trennsystem. 
 
Schmutzwasser 
Das anfallende Schmutzwasser wird der bestehenden Kanalisation in der Brun-
nenstraße zugeführt. 
 
Regenwasser 
Aufgrund der starken Hanglage und der Beschaffenheit des Bodens (siehe Ziff. 
10) ist eine Versickerung des anfallenden Regenwassers nicht möglich. 
 
Das im Plangebiet anfallende Regenwasser wird im Bereich des Plangebiets 
gesammelt und von dort kontrolliert über eine im Bereich der westlich an das 
Plangebiet anschließenden öffentlichen Grünfläche in den nördlich gelegenen  
Reichenbach eingeleitet. 
 
Da dieser verdolt ist und somit nicht über die Ufer treten kann, beläuft sich die 
Einleitbeschränkung auf 3 l/s. Die anfallende, einzuleitende Wassermenge 
überschreitet diesen Wert deutlich, weswegen eine Regenwasserrückhaltung in 
Form einer Retentionszisterne mit Drosseleinheit unter dem Gebäude (Nord-
west-Ecke) bzw. ein Staukanal mit Drosselschacht auf dem Grundstück geplant 
ist. Eine Regenwassernutzung ist mit einer separaten Zisterne für die Garten-
bewässerung vorgesehen. Um eine Unterschwemmung des Gebäudes zu ver-
hindern, wird eine Drainage unterhalb der Parkfläche gestaltet. 
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Die geplante Dachbegrünung trägt zur Verzögerung des Wasserabflusses bei. 

 
13.2.3 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung erfolgt über die Brunnenstraße. Im VEP sind Aufstellflä-
chen für Abfallbehälter im Zugangsbereich der Tiefgarage vorgesehen. 
 

14 Bauplanungsrechtliche Festsetzungen 
 

14.1 Allgemeine Zulässigkeitsvoraussetzungen 
Bei dem vorliegenden Planwerk handelt es sich um einen Vorhabenbezogenen 

Bebauungsplan gem. § 12 BauGB. In Anwendung von § 9 (2) i.V.m. § 12 (3a) 
BauGB sind im Geltungsbereich nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durch-
führung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag unter Bezug auf den 
zugehörigen Vorhaben- und Erschließungsplan (VEP) verpflichtet hat. Die Vor-
habenpläne (Projektpläne des Vorhabenträgers mit Lageplan, Grundrissen, An-
sichten und Schnitten) werden Bestandteil des Vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans 'Neue Mitte Schömberg – Wohnen'. 

 
14.2 Art der baulichen Nutzung 

Die vom Vorhabenträger geplante Nutzung eines Pflegeheims entspricht dem 
Wunsch der Gemeinde, im zentralen Ortsbereich ein neues, attraktives Angebot 
für Senioren entstehen zu lassen. Vorgesehen ist eine Einrichtung mit Angebo-
ten für die stationäre Pflege und für das betreute Wohnen. Einrichtungen zur  
Tagespflege sollen als mögliche Option eines Pflegekonzeptes in die planungs-
rechtlichen Festsetzungen aufgenommen werden. Außerdem sollen durch den 
Bebauungsplan auf die Hauptnutzung abgestimmte, ergänzende Angebote wie 
Gastronomie, Arztpraxen, Pflegedienst, kleine Läden, medizinische und  sons-
tige Dienstleistungen (z.B. Friseur und Fußpflege) das mögliche Nutzungs-
spektrum ergänzen.  
 
Ein konfliktfreies Nebeneinander mit den umliegenden Nutzungen erscheint ge-
sichert. Die östlich und südlich angrenzende Wohnnutzung ist mit dem geplan-
ten Pflegeheim gut verträglich. Zwischen der neuen Kindertagesstätte und dem 
Pflegeheim sind Synergieeffekte denkbar, für eine gute Nachbarschaft dieser 
Nutzungen gibt es zahlreiche Beispiele. Bei der Ansiedlung des Einzelhandels-
komplexes westlich des Planungsgebiets wurde die Nutzung eines Pflegeheims 
und von Wohnungen in der Nachbarschaft schon mitgedacht und z.B. bei der 
Einhausung des Anlieferungsbereichs berücksichtigt. Im Rahmen der für den 
vorliegenden Bebauungsplan erstellten schalltechnischen Untersuchung wer-
den darüber hinaus Maßnahmen entwickelt, die ein verträgliches Nebeneinan-
der der beiden Nutzungen ermöglichen (Regelung zur Anlieferung und zur Nut-
zung der Stellplätze im EG). 
 
Entsprechend der im VEP vorgesehenen Nutzungsmischung wird im Plangebiet 
ein sonstiges Sondergebiet gemäß § 11 BauNVO  mit folgendem Nutzungs-
spektrum festgelegt: 
 
Allgemein zugelassen werden (Hauptnutzung): 
 

 Gebäude für die stationäre Pflege 
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 Gebäude für betreutes Wohnen 
 Einrichtungen für die Tagespflege und die ambulante Pflege 

 
Zugelassen werden zudem folgende der Hauptnutzung dienende, im baulichen 
Zusammenhang errichteten Nutzungen (Nebennutzungen) 
 

 Anlagen für soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke, 
 Läden, Schank- und Speisewirtschaften 
 Anlagen für Verwaltungen 
 Nicht störende Handwerks- und Gewerbebetriebe 

 

sofern diese einzeln und in ihrer Summe in Grundfläche und Baumasse der 
Hauptnutzung untergeordnet sind. 
 
Ausnahmsweise zugelassen werden können: 
 

 Wohnungen für Betriebsleiter sowie für Personen, die für die Bewohner 
der im Sondergebiet angesiedelten Hauptnutzungen Betreuungs- und 
Pflegeleistungen erbringen (z.B. Aufsichts- und Bereitschaftspersonen, 
Auszubildende), sofern sie der Hauptnutzung in Grundfläche und Bau-
masse untergeordnet sind. 

 
Gemäß § 11 Abs. 1 BauNVO müssen sich nicht der Erholung dienende und 
damit „sonstige“ Sondergebiete von den allgemeinen Baugebieten der §§ 2 bis 
10 BauNVO wesentlich unterscheiden. Bei der Festsetzung eines solchen Pfle-
geheims liegt der wesentliche Unterschied in dem Ausschluss einer allgemei-
nen Wohnnutzung in dem Verständnis einer Wohnnutzung ohne Zusatzdienst-
leistungen (= Betreuung und Pflege ihrer Bewohner). Eine solche Baugebiets-
gestaltung begründet grundsätzlich eine wesentliche Unterscheidung im Sinne 
des § 11 Abs. 1 BauNVO und damit die Zulässigkeit einer Sondergebietsfest-
setzung. 
 
Im Nutzungsspektrums des Sondergebiets ist vorgesehen, dass die Hauptnut-
zung durch Nebennutzungen ergänzt werden kann, sofern diese der Hauptnut-
zung dienen und einzeln und in ihrer Summe in Grundfläche und Baumasse der 
Hauptnutzung untergeordnet sind. Dadurch werden unter anderem kleinere 
gastronomische Einrichtungen (z.B. Seniorencafé), Arztpraxen, gesundheitsbe-
zogene und sonstige Dienstleistungen (z.B. Physiotherapie, Fußpflege und Fri-
sör), kleine Geschäfte (z.B. Buchladen) oder sportliche Einrichtungen (z.B. Fit-
nessstudio) ermöglicht. Diese Nutzungen bereichern das Angebot für die im 
Plangebiet lebenden Senioren, stellen aber auch eine Stärkung des Ortskerns 
als zentraler Ort für Versorgungsangebote  der Gemeinde dar und werden des-
halb als untergeordnete Nutzungen in das Spektrum der zulässigen Nutzungen 
aufgenommen. 
 
Bei derartigen Pflegeeinrichtungen kann es vorkommen, dass für Bereitschafts-
kräfte, Betriebsleiter und Auszubildende Wohnraum vor Ort zur Verfügung ge-
stellt werden muss. Entsprechend dem bauleitplanerisch gewollten Schwer-
punkt auf einem Pflegeheim werden derartige Wohnungen nur als Ausnahme 
nach § 31 Abs. 2 BauGB zugelassen, so dass weiterhin der Ausschluss der 
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allgemeinen Wohnnutzung (in dem Verständnis einer Wohnnutzung ohne „Zu-
satzdienstleistungen“ wie Betreuung und Pflege ihrer Bewohner) die Regel ist 
und  nur ausnahmsweise eine Wohnnutzung ermöglicht wird, die zudem noch 
betriebsbezogen und untergeordnet ist. 
 

14.3 Maß der baulichen Nutzung 
Das Maß der baulichen Nutzung wird festgesetzt durch die Grundflächenzahl 
(GRZ), die Bezugshöhe (BZH) und die maximal zulässige Gebäudehöhe (GH) 
gemäß Eintrag im zeichnerischen Teil. 
 
Grundflächenzahl 

Die im zeichnerischen festgesetzte Grundflächenzahl (GRZ) von 0,65 liegt in-
nerhalb des von der BauNVO für sonstige Sondergebiet vorgegebenen Rah-
mens und ermöglicht die Umsetzung des im VEP entwickelten Konzepts. Der 
Wert liegt etwas über der Obergrenze der BauNVO für Mischgebiete und nimmt 
so Bezug auf die an das Plangebiet östlich und südlich angrenzende Bebauung. 
Der bei der GRZ für Sondergebiete nach der BauNVO zulässige Rahmen wird 
nicht komplett ausgeschöpft. Dies soll einen ausreichenden Anteil an Grünflä-
chen im Plangebiet sichern, der zur Verbesserung der Wohnqualität im Pflege-
heim beiträgt und bei der geplanten Nutzung in der bestehenden Situation als 
notwendig angesehen wird. 
 
Die festgesetzte maximale Grundfläche darf durch die in §19 Abs. 4 BauNVO 
genannten Anlagen bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8 überschritten wer-
den. 
 
Höhenentwicklung 
Die zum Teil kleinteilige Bebauung im Umfeld des Plangebiets erfordert eine 
maßvolle Höhenentwicklung des Baukörpers in einer topografisch anspruchs-
vollen Situation. 
 
Der im VEP entwickelte Baukörper treppt sich der Topografie folgend ab und ist 
so gestaltet, dass er nach Osten und Süden hin zur kleinteiligeren Bestandsbe-
bauung mit drei bis maximal vier Geschossen in Erscheinung tritt. Gegenüber 
der kleinteiligen zweigeschossigen Bebauung östlich der Brunnenstraße bedeu-
tet dies einen Unterschied von ein bis zwei Geschossen (ein Geschoss im Sü-
den, zwei im Norden an der Knickstelle des S-förmigen Baukörpers). Entlang 
der Brunnenstraße entstehen bei dem Baukörper so Gebäudehöhen zwischen  
ca. 10,5 m im Süden und ca. 15,8 m im Norden vor der Zufahrt zum Eingangs-
geschoss. Talseitig im Übergang zur Kindertagesstätte tritt der Baukörper mit 
maximal vier Geschossen plus einem zurückgesetzten Staffelgeschoss in Er-
scheinung. 
 
Durch das Zurücksetzen des Baukörpers von der östlichen und südlichen 
Grundstücksgrenze, die gewählte Gebäudeform und das Abtreppen der Gebäu-
dehöhe nach Norden kann der Übergang zwischen dem geplanten Neubau und 
dem Bestand insgesamt verträglich gestaltet werden. Die notwendigen inneren 
Betriebsabläufe für die gewünschte Nutzung werden dabei berücksichtigt. 
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Die im zeichnerischen Teil festgesetzten maximalen Gebäudehöhen orientieren 
sich an der im VEP entwickelten Planung. Bei den festgesetzten Gebäudehö-
hen wurde ein Puffer von ca. 1m für mögliche Änderungen im Zuge der weiteren 
architektonischen Planung berücksichtigt. 
 
Die maximalen Gebäudehöhen werden in Metern angegeben. Sie beziehen 
sich auf die im zeichnerischen Teil festgesetzte Bezugshöhe (BZH), die in Me-
tern über NN angegeben wird. Die BZH orientiert sich an der Höhe des Fußbo-
dens der Tiefgaragenebene der geplanten Bebauung. 
 
Da im Bereich der Dachflächen auch technische Anlagen wie Aufzugsüberfahr-

ten, Photovoltaikmodule oder Lüftungsanlagen untergebracht werden müssen, 
wird festgesetzt, dass die tatsächliche Gebäudehöhe mit technischen Aufbau-
ten und Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien  um bis zu 1.5 m über-
schritten werden darf. Damit die Außenwirkung der Fassade nicht von den tech-
nischen Anlagen beeinträchtigt wird ist festgesetzt, dass zur Gebäudeaußen-
kante mit den Aufbauten ein Abstand von mindestens 1,5m einzuhalten ist. 

 
14.4 Bauweise 

Festgesetzt wurde die abweichende Bauweise, da im VEP zum geplanten Pfle-
geheim aufgrund der inneren  Abläufe im Bereich der Pflegewohngruppen Ge-
bäudelängen über 50 m erforderlich sind. Durch die S-Form des Baukörpers 
wird die notwendige Maßstäblichkeit des Baukörpers gegenüber dem Bestand 
hergestellt. 

 
14.5 Überbaubare Grundstücksflächen 

Die überbaubaren Flächen werden durch Baugrenzen definiert. Die festgesetz-
ten Baugrenzen orientieren sich eng an dem im VEP entwickelten Baukörper 
und definieren unterschiedliche Bereiche mit differenzierten Höhenfestsetzun-
gen, die das gewünschte Abtreppen des Baukörpers sichern. Einbezogen in die 
überbaubaren Flächen sind auch die nach dem VEP notwendigen Flächen für 
eine Tiefgarage und ein Rampenbauwerk für die Zufahrt zur Ebene des Haupt-
eingangs. 
 
Der VEP sieht sowohl zur Brunnenstraße hin als auch auf der straßenabge-
wandten Seite Terrassen vor, die direkt an das Gebäude anschließen. An der 
nordöstlichen Seite ist eine Tiefgaragenzufahrt vorgesehen. Weder die Terras-
sen noch die Tiefgaragenzufahrt treten aus städtebaulicher Sicht relevant in Er-
scheinung. Deshalb wird festgesetzt, dass die Baugrenzen durch Terrassen in-
klusive der zur Einpassung in das Gelände dafür notwendigen Treppen bzw. 
Stützmauern innerhalb der im zeichnerischen Teil dafür festgesetzten Flächen 
überschritten werden dürfen.  Außerdem wird festgesetzt, dass die Baugrenzen 
durch Tiefgaragen  inklusive deren Zufahrten und Rampenbauwerke innerhalb 
der im zeichnerischen Teil dafür festgesetzten Flächen überschritten werden 
dürfen. 
 

14.6 Garagen, Stellplätze und Nebenanlagen 
Garagen (inklusive Tiefgaragen), Stellplätze und Nebenanlagen dürfen inner-
halb und außerhalb der überbaubaren Flächen untergebracht werden. Die Fest-
setzungen zur Grundflächenzahl, welche den Versiegelungsgrad des Vorha-
bengrundstücks regelt, bleiben davon unberührt. 
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14.7 Pflanzgebote 

Eine ausreichende Durchgrünung ist wichtig für das Ortsbild, wirkt sich positiv 
auf die klimatischen Verhältnisse vor Ort aus und ist insbesondere für die ge-
plante Nutzung eines Pflegeheims ein wichtiger Faktor für die Wohnqualität.  
Deshalb wird in Abstimmung mit dem VEP festgesetzt, dass auf den privaten 
Grundstücksflächen mindestens 20 heimische standortgerechte Laubbäume o-
der hochstämmige Streuobstbäume  zu pflanzen sind. 
 
Die Festsetzung zur Dachbegrünung wirkt sich günstig auf die klimatischen Be-
dingungen vor Ort aus und verzögert den Abfluss des anfallenden Nieder-

schlagswassers. Nach aktuellem Stand der Technik ist eine Dachbegrünung bei 
Flachdächern gut mit dem Anbringen von Solarmodulen vereinbar, wenn die 
Module in geeigneter Weise montiert werden. 
 
Die Verwendung einer Dachbegrünung wird auf die Hauptgebäude beschränkt, 
wobei Dachterrassen und untergeordnete Bauteile wie z.B. Vordächer von der 
Pflicht zur Begrünung ausgenommen werden. 
 

15 Örtliche Bauvorschriften 
15.1 Dachformen, Dachneigungen 

Die festgesetzten Dachform (begrüntes Flachdach) ermöglicht die Umsetzung 
der im VEP entwickelten Gebäudekubatur. Für untergeordnete Bauteile und Ne-
benanlagen werden auch abweichende Dachformen und Dachneigungen zuge-
lassen. 
 
Die Beschränkung auf Flachdächer korrespondiert mit den anderen Gebäuden 
im Bereich des Areals „Neue Mitte Schömberg“, so dass für diesen Bereich eine 
homogene, ruhige Dachlandschaft entsteht.  
 

15.2 Einfriedungen  
Schlecht gestaltete, geschlossene Einfriedungen können die Qualität der öffent-
lichen Räume negativ beeinflussen. Aus diesem Grund werden entlang von öf-
fentlichen Flächen die Höhe und die Art der Einfriedungen beschränkt.  
 
Insbesondere sollen hohe, geschlossene, tote Einfriedungen (z.B. Mauern) ver-
mieden werden, da sie sich negativ auf das Ortsbild auswirken können. Die Be-
schränkung auf Hecken und hinterpflanzte Metallgitterzäune stärkt die Durch-
grünung im Bereich des Plangebiets. 
 

15.3 Gestaltung der nicht überbaubaren Flächen 
Um eine ausreichende Durchgrünung des Plangebiets sicherzustellen wird fest-
gesetzt, dass die nicht überbaubaren Flächen als Vegetationsfläche herzustel-
len und dauerhaft zu unterhalten sind, soweit sie nicht für Stellplätze, Zugänge, 
Zufahrten oder Terrassen benötigt werden.  
 
Die Festsetzung, dass Wege, Zufahrten und oberirdische Stellplätze mit was-
serdurchlässigen Belägen auszuführen sind, trägt dazu bei, dass möglichst we-
nig Wasser der Kanalisation zugeführt wird, sondern durch Versickerung zur 
Grundwasserbildung beitragen kann. 
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15.4 Stellplätze 
Bei betreuten Wohnen ist erfahrungsgemäß von einem geringeren Stellplatzbe-
darf auszugehen als bei konventionellen Wohnungen. Deshalb wird abwei-
chend von der Stellplatzverordnung der Gemeinde Schömberg festgesetzt, 
dass für Wohneinheiten, die dem betreuten Wohnen zuzuordnen sind, nur 1 
Stellplatz pro Wohneinheit nachzuweisen ist. 
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1.0 Vorbemerkungen 

Anlass  Die Gemeinde Schömberg plant, den Bebauungsplan „Neue Mitte 

Schömberg-Wohnen“ aufzustellen. 

  

Abbildung 1:  

Auszug aus dem aktuel-

len Bebauungsplan 

„Neue Mitte Schöm-

berg-Wohnen“ (Quelle: 

Schöffler Architekten, 

Stand: 15.05.2019). Der 

Geltungsbereich ist um 

einen angrenzenden 

schmalen Gehweg er-

weitert worden, behält 

ansonsten aber seine 

Gültigkeit gemäß B-Plan 

(Quelle: Schöffler Archi-

tekten, Stand: 

21.09.2022). 

 

  

Artenschutzrechtliche 

Potenzialanalyse 

Am 12.10.2022 wurde eine ökologische Übersichtsbegehung durchgeführt. 

Ziel der Untersuchung war es festzustellen, ob von der Planung arten- oder 

naturschutzrechtlich relevante Tier- oder Pflanzenarten betroffen sein 

könnten. 

  

2.0 Bestandsbeschreibung  

Untersuchungsgebiet Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst eine etwa 6.200 m² große Fläche in 

innerörtlicher Lage von Schömberg (Abbildung 2). Betroffen ist das Flur-

stück Nr. 209/6. 

 Die Fläche liegt auf dem Gelände des ehemaligen Berufsförderungswerks 

Schömberg, welches bereits zusammen mit der umliegenden Parkanlage im 

Zuge des Vorhabens „Neue Mitte Schömberg - Einzelhandel“ abgebrochen 

wurde1. Auf der damaligen Fläche zwischen „Hugo-Römpler-Straße“ im Süd-

westen bis zur „Kurzen Steige“ im Osten, wurden bereits die Bebauungs-

pläne „Neue Mitte Einzelhandel“ und „Neue Mitte II“ umgesetzt. Die nun 

untersuchte Restfläche besteht überwiegend aus Hügeln aus Erdaushub, 

Gesteinen und Schutt, welche zunehmend von der natürlichen Sukzession 

überwachsen werden. 

 
1 Bioplan (2014): Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen zum Bebauungsplan „Neue Mitte Schömberg – Einzelhandel“ 

in Schömberg (LK Calw) 



Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse zum Vorhaben „Neue Mitte Wohnen“ in Schömberg  2 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung GbR, St.-Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221/4160730 

 

Abbildung 2:  

Untersuchungsgebiet 

(gelb) in Schömberg 

(Quelle: LUBW). 
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Foto 1:  

Blick von der nordwest-

lichen Ecke des UGs auf 

die Fläche mit der nörd-

lichen Grenze zum Kin-

dergarten (rechts im 

Bild) sowie der westli-

chen Grenze zum Ein-

zelhandel im Hinter-

grund. 

 

  

Foto 2: 

Blick auf die östliche 

Grenze des UGs, die 

Brunnenstraße und 

Kurze Steige. 

 

  

Foto 3: 

Im Süden grenzen über 

einen Hang Wohnhäu-

ser mit Hausgärten an 

das UG. 
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Foto 4: 

Beispielhaft die junge 

aufkommende Baum- 

und Strauchschicht im 

UG, welche überwie-

gend in der südöstli-

chen Hälfte des UGs 

wachsen. Die jungen 

Bäume besitzen noch 

keine Höhlen, ein Po-

tenzial für freibrütende 

Vogelarten ist aber vor-

handen. 

 

  

Foto 5: 

Vereinzelt im UG sind 

Schuttablagerungen wie 

diese zu finden, welche 

Potenzial als Sonnen-

platz für geschützte 

Reptilienarten besitzen. 

 

  

Foto 6: 

Ebenso diese Baum-

stämme, welche Le-

bensraumpotenzial für 

Eidechsen besitzen. 

 

  



Artenschutzrechtliche Potenzialanalyse zum Vorhaben „Neue Mitte Wohnen“ in Schömberg  5 

 

BIOPLAN Gesellschaft für Landschaftsökologie und Umweltplanung GbR, St.-Peter-Str. 2, 69126 Heidelberg, Tel. 06221/4160730 

 

Foto 7: 

Die nordwestliche 

Hälfte des UGs wird von 

Erdaushubhügeln und 

niedriger Kraut- und 

Grasschicht dominiert. 

Hin zum Kindergarten 

im Norden befindet sich 

ein Gefälle. Die hier ge-

zeigte Fläche besitzt Ha-

bitatpotenzial für ge-

schützte Reptilienarten 

mit Versteck- und Son-

nenplätze in Form meh-

rerer Steinhaufen sowie 

ausreichend Nahrungs-

flächen dazwischen.   
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3.0 Artenschutzrechtliche Grundlage 

3.1 Gesetzliche Vorschriften 

§ 44 BNatSchG  

(Fassung 01.03.2010) 

Zugriffsverbote 

(1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 

zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot), 

 2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 

liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot während bestimm-

ter Zeiten), 

 3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (Beschädigungsverbot geschützter Lebensstätten), 

 4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören (Schutz von Pflanzen gegen Zugriff). 

relevante Arten Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind für Planungsvorhaben alle Arten der FFH-

Richtlinie-Anhang-IV sowie alle europäische Vogelarten Gegenstand der 

artenschutzrechtlichen Untersuchung (Trautner 2008). Zusätzlich kann die 

Naturschutzbehörde Untersuchungen zu weiteren besonders und streng 

geschützten Arten vorschreiben. 

  

3.2 Schutzgebiete 

 In Tabelle 1 sind alle Schutzgebiete und geschützten Landschaftsbestand-

teile aufgeführt, die in der Umgebung des Eingriffsbereichs liegen. Abbil-

dung 3 zeigt eine Übersicht im Luftbild. 

 

Tabelle 1: Schutzgebiete in der Umgebung des Eingriffsbereichs 

Schutzgebietskategorie Name (und Nr.) des Schutzgebiets 
Lage relativ 

zum Eingriff 

Betroffenheit 

zu erwarten 

FFH-Gebiet  

(Natura 2000) 
- - - 

Vogelschutzgebiet  

(Natura 2000) 
- - - 

Naturschutzgebiet (NSG) - - - 

Gesetzlich geschütztes  

Biotop 

Hecken und Gehölze Eulenbachtal (Nr. 

172172350155); 

Eulenbach-Oberlauf NO Schömberg (Nr. 

172172350155) 

136 m östlich; 

145 m nordöst-

lich 

nein 

Naturdenkmal - - - 

Landschaftsschutzgebiet - - - 
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Abbildung 3:  

Schutzgebiete in der 

Umgebung des Untersu-

chungsgebietes (Quelle: 

LUBW). 

 

  

Betroffenheit Vom geplanten Eingriff sind keine Schutzgebiete betroffen.  

 

3.3 Geschützte Arten 

3.3.1 Fachgutachterliche Einschätzung 

 Die Einschätzung von Vorkommen europarechtlich geschützter Arten im Un-

tersuchungsgebiet basiert auf drei Säulen: 

Vorkommen in Baden-

Württemberg 

Die erste Säule ist die Liste von in Baden-Württemberg bekannten Tier- und 

Pflanzenarten, die in den Anhängen II und/oder IV der FFH-Richtlinie aufge-

führt (LUBW 2014) bzw. der Vogelschutzrichtlinie gelistet sind. 

Verbreitung in Baden-

Württemberg 

Die zweite Säule ist die Verbreitung der Arten in Baden-Württemberg ent-

sprechend den Angaben aus den Grundlagenwerken Baden-Württembergs, 

dem Atlas Deutscher Brutvogelarten sowie weiterer Quellen. 

Kenntnis der Lebens-

raumansprüche 

Die dritte Säule ist die Kenntnis der spezifischen Standort- und Lebens-

raumansprüche der planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten sowie der 

Biotopausstattung des Plangebiets. Zur Einschätzung und Bewertung des 

Untersuchungsgebietes als Lebensraum für diese Arten wurden die Habi-

tatstrukturen im Planungsgebiet und dem angrenzenden, artspezifischen 

Wirkraum bei der Begehung am 12.10.2022 begutachtet. 
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3.3.1.1 FFH-Arten 

 In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Habitatbewertung für die Arten der An-

hänge II und IV der FFH-Richtlinie aufgeführt. 

 

Tabelle 2: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen in Baden-

Württemberg) 

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind hell, solche, für die vertiefte 

Untersuchungen empfohlen werden, dunkel farbig hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anh. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Fauna 

Mammalia (pars) Säugetiere (Teil)   

Castor fiber  Biber II, IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Cricetus cricetus  Feldhamster IV 

Felis silvestris  Wildkatze IV 

Lynx lynx  Luchs II, IV 

Muscardinus avellanarius  Haselmaus IV 

Chiroptera  Fledermäuse   

Barbastella barbastellus  Mopsfledermaus II, IV 

Da keine Bäume oder Gebäude mit Quartier-
eignung gefällt bzw. abgerissen werden sol-
len, ist eine Betroffenheit von Fortpflan-
zungs- und Ruhestätten von Fledermäusen 
auszuschließen. Auch eine Betroffenheit es-
senzieller Nahrungshabitate ist nicht zu er-
warten.  

Eptesicus nilssonii  Nordfledermaus IV 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus IV 

Myotis alcathoe Nymphenfledermaus IV 

Myotis bechsteinii  Bechsteinfledermaus II, IV 

Myotis brandtii  Große Bartfledermaus IV 

Myotis daubentonii  Wasserfledermaus IV 

Myotis emarginatus  Wimperfledermaus II, IV 

Myotis myotis  Großes Mausohr II, IV 

Myotis mystacinus  Kleine Bartfledermaus IV 

Myotis nattereri  Fransenfledermaus IV 

Nyctalus leisleri  Kleiner Abendsegler IV 

Nyctalus noctula  Abendsegler IV 

Pipistrellus kuhlii  Weißrandfledermaus IV 

Pipistrellus nathusii  Rauhautfledermaus IV 

Pipistrellus pipistrellus  Zwergfledermaus IV 

Pipistrellus pygmaeus  Mückenfledermaus IV 

Plecotus auritus  Braunes Langohr IV 

Plecotus austriacus  Graues Langohr IV 

Rhinolophus ferrumequinum  Große Hufeisennase II, IV 

Vespertilio murinus  Zweifarbfledermaus IV 

Reptilia  Kriechtiere   
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen in Baden-

Württemberg) 

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind hell, solche, für die vertiefte 

Untersuchungen empfohlen werden, dunkel farbig hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anh. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Coronella austriaca  Schlingnatter IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Emys orbicularis  Europäische Sumpfschild-
kröte 

II, IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Lacerta agilis  Zauneidechse IV Ein Vorkommen der Zauneidechse im Plan-
gebiet ist möglich. Vertiefende Untersuchun-
gen werden empfohlen. 

Lacerta bilineata  Westliche Smaragdeidechse IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Podarcis muralis Mauereidechse IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Zamenis longissimus  Äskulapnatter IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Amphibia  Lurche   

Alytes obstetricans  Geburtshelferkröte IV 

Eine Fortpflanzung der Arten ist aufgrund 
der landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets unwahr-
scheinlich. 

Bombina variegata  Gelbbauchunke II, IV 

Bufo calamita  Kreuzkröte IV 

Bufo viridis  Wechselkröte IV 

Hyla arborea  Europäischer Laubfrosch IV 

Pelobates fuscus  Knoblauchkröte IV 

Rana arvalis  Moorfrosch IV 

Rana dalmatina  Springfrosch IV 

Rana lessonae  Kleiner Wasserfrosch IV 

Salamandra atra  Alpensalamander IV 

Triturus cristatus  Nördlicher Kammmolch II, IV 

Pisces Fische   

Alosa alosa Maifisch II 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Alosa fallax Finte II 

Aspius aspius Rapfen II 

Cobitis taenia Steinbeißer II 

Cottus gobio Groppe, Mühlkoppe II 
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen in Baden-

Württemberg) 

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind hell, solche, für die vertiefte 

Untersuchungen empfohlen werden, dunkel farbig hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anh. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Hucho hucho Huchen II 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Leuciscus souffia agassizzii Strömer II 

Misgurnus fossilis Schlammpeitzger II 

Rhodeus amarus Bitterling II 

Salmo salar Atlantischer Lachs II 

Zingel streber Streber II 

Petromyzontidae Rundmäuler   

Lampetra fluviatilis Flussneunauge II Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Lampetra planeri Bachneunauge II 

Petromyzon marinus Meerneunauge II 

Decapoda Krebse   

Austropotamobius pallipes Dohlenkrebs II Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und der Biotopaus-
stattung des Plangebiets auszuschließen. Austropotamobius torrentium Steinkrebs II 

Coleoptera  Käfer   

Bolbelasmus unicornis  Vierzähniger Mistkäfer IV Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Buprestis splendens Goldstreifiger Prachtkäfer II, IV 

Cerambyx cerdo  Heldbock IV 

Cucujus cinnaberinus   Scharlachkäfer IV Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Dytiscus latissimus  Breitrandkäfer IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Graphoderus bilineatus  Schmalbindiger Breitflügel-
Tauchkäfer 

IV 

Lucanus cervus Hirschkäfer II 

Osmoderma eremita Juchtenkäfer/Eremit IV 

Rosalia alpina  Alpenbock II, IV 

Lepidoptera  Schmetterlinge   

Callimorpha quadripunctaria Spanische Fahne II 

Ein Vorkommen dieser Schmetterlingsarten 
ist aufgrund der landesweiten Verbreitung 
und / oder der Biotopausstattung des Plan-
gebiets auszuschließen.  

Coenonympha hero  Wald-Wiesenvögelchen IV 

Eurodryas aurinia  Goldener Scheckenfalter II 

Gortyna borelii  Haarstrangwurzeleule II, IV 

Hypodryas maturna Eschen-Scheckenfalter II, IV 

Lopinga achine  Gelbringfalter IV 

Lycaena dispar  Großer Feuerfalter II, IV 
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen in Baden-

Württemberg) 

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind hell, solche, für die vertiefte 

Untersuchungen empfohlen werden, dunkel farbig hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anh. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Lycaena helle  Blauschillernder Feuerfalter II, IV 

Ein Vorkommen dieser Schmetterlingsarten 
ist aufgrund der landesweiten Verbreitung 
und / oder der Biotopausstattung des Plan-
gebiets auszuschließen.  

Maculinea arion Schwarzfleckiger Ameisen-
Bläuling 

IV 

Maculinea nausithous Dunkler Wiesenknopf-Amei-
senbläuling 

II, IV 

Maculinea teleius Heller Wiesenknopf-Amei-
senbläuling 

II, IV 

Parnassius apollo  Apollofalter IV 

Parnassius mnemosyne  Schwarzer Apollofalter IV 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer IV 

Odonata  Libellen   

Coenagrion mercuriale  Helm-Azurjungfer II 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Coenagrion ornatum  Vogel-Azurjungfer II 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer IV 

Leucorrhinia caudalis  Zierliche Moosjungfer IV 

Leucorrhinia pectoralis  Große Moosjungfer II, IV 

Ophiogomphus cecilia  Grüne Keiljungfer II, IV 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle IV 

Arachnida Spinnentiere   

Anthrenochernes stellae  Stellas Pseudoskorpion II Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Mollusca  Weichtiere   

Anisus vorticulus  Zierliche Tellerschnecke II, IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bi-
otopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Unio crassus  Bachmuschel II, IV 

Vertigo angustior  Schmale Windelschnecke II 

Vertigo geyeri  Vierzähnige Windelschnecke II 

Vertigo moulinsiana  Bauchige Windelschnecke II 

Flora 

Pteridophyta et Spermato-
phyta 

Farn- und Blütenpflanzen  
 

Apium repens Kriechender Sellerie II, IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der lan-
desweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Bromus grossus  Dicke Trespe II, IV  

Cypripedium calceolus  Frauenschuh II, IV 
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen in Baden-

Württemberg) 

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind hell, solche, für die vertiefte 

Untersuchungen empfohlen werden, dunkel farbig hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anh. 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet? 

Gladiolus palustris  Sumpf-Gladiole II, IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Jurinea cyanoides  Sand-Silberscharte II, IV 

Lindernia procumbens  Liegendes Büchsenkraut IV 

Liparis loeselii  Sumpf-Glanzkraut II, IV 

Marsilea quadrifolia  Kleefarn II, IV 

Myosotis rehsteineri  Bodensee-Vergissmeinnicht II, IV 

Najas flexilis  Biegsames Nixenkraut II, IV 

Spiranthes aestivalis Sommer-Schraubenstendel IV 

Trichomanes speciosum Prächtiger Dünnfarn II, IV 

Bryophyta Moose   

Buxbaumia viridis  Grünes Koboldmoos II 
Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszuschlie-
ßen. 

Dicranum viride  Grünes Besenmoos II 

Hamatocaulis vernicosus Firnisglänzendes Sichelmoos II 

Orthotrichum rogeri  Rogers Goldhaarmoos II 

 

3.3.1.2 Europäische Vogelarten 

Europäische Vogelarten Entsprechend der Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden Vogelar-

ten (Richtlinie 2009/147/EG), kurz Vogelschutzrichtlinie, sind gemäß § 7 Abs. 

2 Nr. 13 BNatSchG alle einheimischen Vogelarten besonders geschützt. Zu-

dem sind Arten wie etwa Eisvogel und Weißstorch, aber auch Taxa wie Greif-

vögel, Falken und Eulen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt. 

Für Baden-Württemberg sind 69 streng geschützte Arten als regelmäßige 

Brutvögel bekannt, viele weitere kommen regelmäßig als Durchzügler und 

Wintergäste vor. 

 In Tabelle 3 werden die verschiedenen Vogelarten in Bezug auf ihre Ansprü-

che an Bruthabitate und die Strukturen im Planungsgebiet und dem artspe-

zifischen Wirkraum abgeprüft. Das Untersuchungsgebiet wurde darüber 

hinaus auf seine Eignung als essenzielles Mauser-, Überwinterungs- oder 

Wanderungshabitat hin überprüft. 
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Tabelle 3: Ermittlung potenziell betroffener Artengruppen der Vogelschutzrichtlinie  

durch Abschichtung 

Artengruppen sind bei Vorliegen mäßiger oder nur randlicher Eignung des Untersuchungsgebietes als Fort-

pflanzungshabitat hell, bei guter Eignung dunkel farbig hervorgehoben. 

Brutplatz Strukturbeispiele Einschätzung 

Gebäude Gebäude, Behelfsbauten, 

Stallungen 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine Ge-

bäude. 

Höhlen Baumhöhlen, Nistkästen, 

Höhlen in Felswänden 

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine 

Strukturen mit Potenzial für Höhlenbrüter. An-

grenzend an das UG befinden sich in den Hinter-

gärten sowie entlang des von Westen kommen-

den Weges größere Bäume mit Höhlenpotenzial. 

Diese sind jedoch nicht vom geplanten Vorhaben 

betroffen. 

Nischen-/Halbhöhlen Felswände, Balkenkon-

struktionen, Strommas-

ten, Nistkästen, Baum-

halbhöhlen/-nischen 

Auch für Nischen- und Halbhöhlenbrüter befin-

den sich im Untersuchungsgebiet keine geeigne-

ten Strukturen. 

Gehölze Bäume, Hecken, Sträu-

cher 

Es sind viele Gehölze im Untersuchungsgebiet 

vorhanden, die Habitatpotenzial für Frei- und He-

ckenbrüter bieten. Es werden Vermeidungsmaß-

nahmen empfohlen. 

Boden (Feldvögel) Äcker, Wiesen, Weiden Das Untersuchungsgebiet ist für bodenbrütende 

Feldvögel, wie z. B. die Feldlerche, aufgrund von 

Struktur und Nutzung ungeeignet. 

Boden (ohne Feldvögel 

und Heckenbrüter) 

Feuchtgrünland, Wiesen, 

Krautige Vegetation 

Das Untersuchungsgebiet bietet anderen boden-

brütenden Vogelarten, wie z. B. der Schafstelze, 

kein Habitatpotenzial. 

Brutschmarotzer Brutvorkommen der 

Wirtsvogelarten 

Ein Brutvorkommen des Kuckucks im Untersu-

chungsgebiet ist aufgrund von Struktur und Lage 

ausgeschlossen. 

Wasser Gewässer und Gewässer-

randstrukturen 

Ein Vorkommen von gewässergebundenen Brut-

vogelarten, wie z. B. der Wasseramsel oder der 

Gebirgsstelze, ist ausgeschlossen. 

 

Mauser-/Überwinte-

rungs-/Wanderungsha-

bitate 

Eine Eignung des Geländes und seiner Bestandteile als essenzielles  

Mauser-, Rast- oder Überwinterungshabitat für europäische Vogelarten 

kann ausgeschlossen werden. 
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4.0 Fazit 

 Aufgrund der Habitatausstattung kann ein Vorkommen streng geschützter 

Arten aus folgenden Gruppen nicht per se ausgeschlossen werden: 

Brutvögel Im Untersuchungsgebiet sind hauptsächlich freibrütende Arten der Sied-

lungsbereiche und Gehölzstrukturen zu erwarten. Zur Vermeidung von Ver-

botstatbeständen nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BNatSchG dürfen die Gehölz-

fällungen nur außerhalb der Brutzeit im Zeitraum vom 01. Oktober bis zum 

28. Februar erfolgen. 

Reptilien In den artenschutzrechtlichen Untersuchungen zum Bebauungsplan „neue 

Mitte Schömberg – Einzelhandel“ aus dem Jahr 2013, wurde in der damali-

gen Parkanlage um das Berufsförderwerk zwar kein Habitatpotenzial für 

Zauneidechsen festgestellt. Jedoch bieten die im Zuge der baulichen Umset-

zungen entstandenen Flächen nun geeignete Habitatstrukturen für Repti-

lien. Es werden daher vertiefende Untersuchungen empfohlen. 
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1.0 Vorbemerkungen 

Anlass Die Gemeinde Schömberg plant, den Bebauungsplan „Neue Mitte 

Schömberg-Wohnen“ aufzustellen. 

  

Abbildung 1:   

Auszug aus dem aktuel-

len Bebauungsplan 

„Neue Mitte Schöm-

berg-Wohnen“ (Quelle: 

Schöffler Architekten, 

Stand: 15.05.2019). Der 

Geltungsbereich ist um 

einen angrenzenden 

schmalen Gehweg er-

weitert worden, behält 

ansonsten aber seine 

Gültigkeit gemäß B-Plan 

(Quelle: Schöffler Archi-

tekten, Stand: 

21.09.2022). 

 

  

Artenschutzrechtliche 

Potenzialanalyse 

Am 12.10.2022 wurde eine ökologische Übersichtsbegehung durchgeführt. 

Ziel der Untersuchung war es festzustellen, ob von der Planung arten- oder 

naturschutzrechtlich relevante Tier- oder Pflanzenarten betroffen sein 

könnten. 

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Eine Betroffenheit relevanter Arten konnte nicht ausgeschlossen werden, 

daher wurden spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen zu der 

Artengruppe Reptilien durchgeführt. Ergebnisse finden sich in Kapitel 4.0. 

 

2.0 Bestandsbeschreibung der Biotoptypen 

Untersuchungsgebiet Das Untersuchungsgebiet (UG) umfasst eine etwa 6.200 m² große Fläche in 

innerörtlicher Lage von Schömberg (Abbildung 2). Betroffen ist das Flur-

stück Nr. 209/6. 

 Die Fläche liegt auf dem Gelände des ehemaligen Berufsförderungswerks 

Schömberg, welches bereits zusammen mit der umliegenden Parkanlage im 

Zuge des Vorhabens „Neue Mitte Schömberg - Einzelhandel“ abgebrochen 

wurde1. Auf der damaligen Fläche zwischen „Hugo-Römpler-Straße“ im Süd-

westen bis zur „Kurzen Steige“ im Osten, wurden bereits die Bebauungs-

pläne „Neue Mitte Einzelhandel“ und „Neue Mitte II“ umgesetzt. Die nun 

untersuchte Restfläche besteht überwiegend aus Hügeln aus Erdaushub, 

Gesteinen und Schutt, welche zunehmend von der natürlichen Sukzession 

überwachsen werden. 

 
1 Bioplan (2014): Spezielle artenschutzrechtliche Untersuchungen zum Bebauungsplan „Neue Mitte Schömberg – Einzel-

handel“ in Schömberg (LK Calw) 
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Abbildung 2:   

Untersuchungsgebiet 

(gelb) in Schömberg 

(Quelle: LUBW). 
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Foto 1:  

Blick von der nordwest-

lichen Ecke des UGs auf 

die Fläche mit der nörd-

lichen Grenze zum Kin-

dergarten (rechts im 

Bild) sowie der westli-

chen Grenze zum Ein-

zelhandel im Hinter-

grund. 

 

  

Foto 2: 

Blick auf die östliche 

Grenze des UGs, die 

Brunnenstraße und 

Kurze Steige. 

 

  

Foto 3: 

Im Süden grenzen über 

einen Hang Wohnhäu-

ser mit Hausgärten an 

das UG. 
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Foto 4: 

Beispielhaft die junge 

aufkommende Baum- 

und Strauchschicht im 

UG, welche überwie-

gend in der südöstli-

chen Hälfte des UGs 

wachsen. Die jungen 

Bäume besitzen noch 

keine Höhlen, ein Po-

tenzial für freibrütende 

Vogelarten ist aber vor-

handen. 

 

  

Foto 5: 

Vereinzelt im UG sind 

Schuttablagerungen wie 

diese zu finden, welche 

Potenzial als Sonnen-

platz für geschützte 

Reptilienarten besitzen. 

 

  

Foto 6: 

Ebenso diese Baum-

stämme, welche Le-

bensraumpotenzial für 

Eidechsen besitzen. 
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Foto 7: 

Die nordwestliche 

Hälfte des UGs wird von 

Erdaushubhügeln und 

niedriger Kraut- und 

Grasschicht dominiert. 

Hin zum Kindergarten 

im Norden befindet sich 

ein Gefälle. Die hier ge-

zeigte Fläche besitzt Ha-

bitatpotenzial für ge-

schützte Reptilienarten 

mit Versteck- und Son-

nenplätze in Form meh-

rerer Steinhaufen sowie 

ausreichend Nahrungs-

flächen dazwischen.   

 

  

Foto 8: 

Die junge aufkom-

mende Baum- und 

Strauchschicht (Foto 4) 

wurde vor Beginn der 

Brutzeit der Vögel ent-

fernt. 
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3.0 Artenschutzrechtliche Grundlage 

3.1 Gesetzliche Vorschriften 

§ 44 Bundesnatur-

schutzgesetz (BNatSchG)  

(Fassung 01.03.2010) 

Zugriffsverbote 

(1) Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie 

zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der 

Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören (Tötungsverbot), 

 2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen 

Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinte-

rungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung 

liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand der lokalen 

Population einer Art verschlechtert (Störungsverbot während bestimm-

ter Zeiten), 

 3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders 

geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu 

zerstören (Beschädigungsverbot geschützter Lebensstätten), 

 4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Ent-

wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu 

beschädigen oder zu zerstören (Schutz von Pflanzen gegen Zugriff). 

Relevante Arten Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG sind für Planungsvorhaben alle Arten der 

FFH-Richtlinie-Anhang-IV sowie alle europäische Vogelarten Gegen-

stand der artenschutzrechtlichen Untersuchung (Trautner 2008). Zusätzlich 

kann die Naturschutzbehörde Untersuchungen zu weiteren besonders und 

streng geschützten Arten vorschreiben. 
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3.2 Ablaufschema artenschutzrechtliche Prüfung 

 Das folgende Schema stellt in aller Kürze den Ablauf einer artenschutzrecht-

lichen Prüfung und die möglicherweise daraus folgenden Aspekte dar: 
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3.3 Maßnahmen zur Vermeidung der Verbotstatbestände  

und zur Kompensation des Eingriffs 

 § 44 Abs.5 BNatSchG regelt für nach § 15 BNatSchG zulässige Eingriffe und für 

Vorhaben nach den §§ 30, 33 oder 34 BauGB, dass durch diese Vorhaben keine 

Verstöße gegen § 44 Abs.1 Nr.1 und 3 BNatSchG erfolgen, soweit die ökologische 

Funktion der vom Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im 

räumlichen Zusammenhang weiter erfüllt wird - ggf. auch durch die Festsetzung 

vorgezogener Ausgleichsmaßnahmen. 

 Maßnahmen zur Vermeidung der o. g. Verbotstatbestände müssen lt. Leitfaden 

der EU-Kommission (EU-Kommission 2007) den Charakter von schadensbegren-

zenden Maßnahmen haben. 

 Grundsätzlich kann zwischen folgenden Maßnahmentypen unterschieden wer-

den: 

A) Vermeidungs-

maßnahmen 

Projektbezogene Vermeidungsmaßnahmen zielen auf die Schonung der Fort-

pflanzungs- und Ruhestätte oder auf den Schutz vor Störungen ab. Projekt- oder 

bauwerksbezogene Vermeidungsmaßnahmen umfassen Vorkehrungen, die da-

für sorgen, dass sich bestimmte Wirkungen gar nicht erst entfalten können. 

Dazu zählen z. B. anlagenbezogene Maßnahmen wie Querungshilfen, frühzei-

tige Baufeldräumung außerhalb der Aktivitätszeit betroffener Arten sowie 

Bauen außerhalb von Brutzeiten als baubezogene Maßnahmen. 

B) Vorgezogene 

Ausgleichs- bzw. 

CEF-

Maßnahmen 

CEF-Maßnahmen („Measures to ensure the continued ecological functionality“) 

zielen auf eine aktive Verbesserung oder Erweiterung einer Fortpflanzungs- 

oder Ruhestätte ab. Dies bedeutet, dass durch Planungsvorhaben die ökologi-

sche Funktion von Brutplätzen und Ruhestätten relevanter Arten (FFH-Anhang 

IV und europäische Vogelarten) gesichert sein muss (EU-Kommission 2021). Da-

bei ist zu beachten, dass die ökologische Funktion von Fortpflanzungs- oder Ru-

hestätten dauerhaft und bruchlos gewährleistet sein muss, d. h. der Eintritt des 

Verbotstatbestandes kann nur vermieden werden, wenn die CEF-Maßnahmen 

zum Zeitpunkt des Eingriffs bereits vollumfänglich funktionstüchtig sind. 

 Diese Maßnahmen können z. B. die Erweiterung der Stätte oder die Schaffung 

neuer Habitate innerhalb oder in direkter funktioneller Verbindung zu einer 

Fortpflanzungs- oder Ruhestätte umfassen. Sie ergänzen das Habitatangebot 

der lokal betroffenen Teilpopulation um die eingriffsbedingt verloren gehenden 

Flächen bzw. Funktionen. Hinsichtlich der Wirksamkeit möglicher Maßnahmen 

und ihrer Eignung als CEF-Maßnahmen geben Runge et al. (2010) wertvolle Hin-

weise, bei denen gerade die erforderlichen Entwicklungszeiten von Habitaten 

bzw. Biotoptypen untersucht werden. 

C) Eingriffs-Aus-

gleich-Maßnah-

men 

§ 15 des BNatSchG fordert, dass erhebliche Beeinträchtigungen von Natur und 

Landschaft vom Verursacher vorrangig zu vermeiden sind. Allerdings sind na-

türlich nicht alle erheblichen Beeinträchtigungen zu vermeiden. Diese nicht-ver-

meidbaren erheblichen Beeinträchtigungen sind daher durch Ausgleichs- oder 

Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Ein-

griffsregelung umfassen z. B. die Kompensation einer von Brutvögeln genutzten 

Hecke, die im Zuge einer Planung entfernt werden muss oder die Neuanlage 

eines Gewässers für Amphibien. 
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3.4 Schutzgebiete 

 In Tabelle 1 sind alle Schutzgebiete und geschützten Landschaftsbestand-

teile aufgeführt, die in der Umgebung des Eingriffsbereichs liegen. Abbil-

dung 5 zeigt eine Übersicht im Luftbild. 

 

Tabelle 1: Schutzgebiete in der Umgebung des Eingriffsbereichs 

Schutzgebietskategorie Name (und Nr.) des Schutzgebiets 
Lage relativ 

zum Eingriff 

Betroffenheit 

zu erwarten 

FFH-Gebiet  

(Natura 2000) 
- - - 

Vogelschutzgebiet  

(Natura 2000) 
- - - 

Naturschutzgebiet (NSG) - - - 

Gesetzlich geschütztes  

Biotop 

Hecken und Gehölze Eulenbachtal (Nr. 

172172350155); 

Eulenbach-Oberlauf NO Schömberg (Nr. 

172172350155) 

136 m östlich; 

145 m nordöst-

lich 

nein 

Naturdenkmal - - - 

Landschaftsschutzgebiet - - - 

 

Abbildung 5:  

Schutzgebiete in der 

Umgebung des Untersu-

chungsgebietes (Quelle: 

LUBW). 

 

Betroffenheit Vom geplanten Eingriff sind keine Schutzgebiete betroffen.  
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3.5 Geschützte Arten – Fachgutachterliche Einschätzung 

 Die Einschätzung von Vorkommen europarechtlich geschützter Arten im Un-

tersuchungsgebiet basiert auf drei Säulen: 

Vorkommen in Baden-

Württemberg 

Die erste Säule ist die Liste von in Baden-Württemberg bekannten Tier- und 

Pflanzenarten, die in den Anhängen II und/oder IV der FFH-Richtlinie aufge-

führt bzw. der Vogelschutzrichtlinie gelistet sind. 

Verbreitung in Baden-

Württemberg 

Die zweite Säule ist die Verbreitung der Arten in Baden-Württemberg ent-

sprechend den Angaben aus den Grundlagenwerken Baden-Württembergs, 

dem Atlas Deutscher Brutvogelarten sowie weiterer Quellen. 

Kenntnis der Lebens-

raumansprüche 

Die dritte Säule ist die Kenntnis der artspezifischen Standort- und Lebens-

raumansprüche der planungsrelevanten Tier- und Pflanzenarten sowie der 

Biotopausstattung des Plangebiets. Die in Tabelle 2 aufgeführten Arten wur-

den hinsichtlich potenzieller Vorkommen im Vorhabensbereich abgeprüft. 
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3.5.1 FFH-Arten 

 In Tabelle 2 sind die Ergebnisse der Habitatbewertung für die Arten der An-

hänge II und IV der FFH-Richtlinie aufgeführt. 

 

Tabelle 2: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden-Württemberg) 

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind farbig hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anhang 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Fauna 

Mammalia (pars) Säugetiere (Teil)   

Castor fiber  Biber II, IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Cricetus cricetus  Feldhamster IV 

Felis silvestris  Wildkatze IV 

Lynx lynx  Luchs II, IV 

Muscardinus avellanarius  Haselmaus IV 

Chiroptera  Fledermäuse   

Barbastella barbastellus Mopsfledermaus II, IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Eptesicus nilssonii Nordfledermaus IV 

Eptesicus serotinus Breitflügelfledermaus IV 

Miniopterus schreibersii Langflügelfledermaus II, IV 

Myotis alcathoe Nymphenfledermaus IV 

Myotis bechsteinii Bechsteinfledermaus II, IV 

Myotis brandtii Große Bartfledermaus IV 

Myotis daubentonii Wasserfledermaus IV 

Myotis emarginatus Wimperfledermaus II, IV 

Myotis myotis Großes Mausohr II, IV 

Myotis mystacinus Kleine Bartfledermaus IV 

Myotis nattereri Fransenfledermaus IV 

Nyctalus leisleri Kleiner Abendsegler IV 

Nyctalus noctula Großer Abendsegler IV 

Pipistrellus kuhlii Weißrandfledermaus IV 

Pipistrellus nathusii Rauhautfledermaus IV 

Pipistrellus pipistrellus Zwergfledermaus IV 

Pipistrellus pygmaeus/ 
mediterraneus 

Mückenfledermaus IV 

Plecotus auritus Braunes Langohr IV 

Plecotus austriacus Graues Langohr IV 

Rhinolophus ferrumequinum Große Hufeisennase II, IV 

Rhinolophus hipposideros Kleine Hufeisennase II, IV 

Vespertilio murinus Zweifarbfledermaus IV 

Reptilia  Kriechtiere   
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden-Württemberg) 

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind farbig hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anhang 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Coronella austriaca  Schlingnatter IV Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Emys orbicularis  Europäische Sumpfschildkröte II, IV 

Lacerta agilis  Zauneidechse IV Ein Vorkommen der Zauneidechse ist mög-
lich. Es wurden spezielle artenschutzrecht-
liche Untersuchungen durchgeführt (Kapi-
tel 4.1). 

Lacerta bilineata  Westliche Smaragdeidechse IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Podarcis muralis Mauereidechse IV Ein Vorkommen der Mauereidechse ist auf 
Grund der landesweiten Verbreitung un-
wahrscheinlich, von der Habitatstruktur je-
doch geeignet. Es wurden spezielle arten-
schutzrechtliche Untersuchungen durchge-
führt (Kapitel 4.1). 

Zamenis longissimus  Äskulapnatter IV Ein Vorkommen der Art ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Amphibia  Lurche   

Alytes obstetricans  Geburtshelferkröte IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Bombina variegata  Gelbbauchunke II, IV 

Bufo calamita  Kreuzkröte IV 

Bufo viridis  Wechselkröte IV 

Hyla arborea  Laubfrosch IV 

Pelobates fuscus  Knoblauchkröte IV 

Rana arvalis  Moorfrosch IV 

Rana dalmatina  Springfrosch IV 

Rana lessonae  Kleiner Wasserfrosch IV 

Salamandra atra  Alpensalamander IV 

Triturus cristatus  Kammmolch II, IV 

Pisces „Fische“   

Alosa alosa Maifisch II 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Alosa fallax Finte II 

Aspius aspius Rapfen II 

Cobitis taenia Steinbeißer II 

Cottus gobio Groppe, Mühlkoppe II 

Hucheo hucho Huchen II 

Leuciscus souffia agassizzii Strömer II 
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden-Württemberg) 

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind farbig hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anhang 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Misgurnus fossilis Schlammpeitzger II 

Rhodeus amarus Bitterling II 

Salmo salar Atlantischer Lachs II 

Zingel streber Streber II 

Petromyzontidae Rundmäuler   

Lampetra fluviatilis Flussneunauge II Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Lampetra planeri Bachneunauge II 

Petromyzon marinus Meerneunauge II 

Decapoda Krebse   

Austropotamobius pallipes Dohlenkrebs II Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Austropotamobius torrentium Steinkrebs 
II 

Coleoptera  Käfer   

Bolbelasmus unicornis  Vierzähniger Mistkäfer IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und der Bio-
topausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Buprestis splendens Goldstreifiger Prachtkäfer II, IV 

Cerambyx cerdo  Heldbock IV 

Cucujus cinnaberinus Scharlachkäfer IV 

Dytiscus latissimus  Breitrand IV 

Graphoderus bilineatus  
Schmalbindiger Breitflügel-
Tauchkäfer 

IV 

Lucanus cervus Hirschkäfer II 

Osmoderma eremita Juchtenkäfer/Eremit IV 

Rosalia alpina  Alpenbock II, IV 

Lepidoptera  Schmetterlinge   

Callimorpha quadripunctaria Spanische Fahne II 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Coenonympha hero  Wald-Wiesenvögelchen IV 

Eurodryas aurinia  Goldener Scheckenfalter II 

Euphydryas maturna Eschen-Scheckenfalter II, IV 

Gortyna borelii  Haarstrangwurzeleule II, IV 

Lopinga achine  Gelbringfalter IV 

Lycaena dispar  Großer Feuerfalter II, IV 

Lycaena helle  Blauschillernder Feuerfalter II, IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Parnassius apollo  Apollofalter IV 

Parnassius mnemosyne  Schwarzer Apollofalter IV 

Phengaris arion  Schwarzfleckiger  IV 
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden-Württemberg) 

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind farbig hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anhang 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Ameisenbläuling 

Phengaris nausithous  
Dunkler Wiesenknopf- 
Ameisenbläuling 

II, IV 

Phengaris teleius  
Heller Wiesenknopf- 
Ameisenbläuling 

II, IV 

Proserpinus proserpina Nachtkerzenschwärmer IV 

Odonata  Libellen   

Coenagrion mercuriale  Helm-Azurjungfer II 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Coenagrion ornatum  Vogel-Azurjungfer II 

Gomphus flavipes Asiatische Keiljungfer IV 

Leucorrhinia caudalis  Zierliche Moosjungfer IV 

Leucorrhinia pectoralis  Große Moosjungfer II, IV 

Ophiogomphus cecilia  Grüne Keiljungfer II, IV 

Sympecma paedisca Sibirische Winterlibelle IV 

Arachnida Spinnentiere   

Anthrenochernes stellae  Stellas Pseudoskopion II Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Mollusca  Weichtiere   

Anisus vorticulus  Zierliche Tellerschnecke II, IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Unio crassus  Gemeine Flussmuschel II, IV 

Vertigo angustior  Schmale Windelschnecke II 

Vertigo geyeri  Vierzähnige Windelschnecke II 

Vertigo moulinsiana  Bauchige Windelschnecke II 

Flora 

Pteridophyta et Spermato-
phyta 

Farn- und Blütenpflanzen 
 

 

Apium repens Kriechender Scheiberich II, IV 

Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Bromus grossus  Dicke Trespe II, IV 

Cypripedium calceolus  Frauenschuh II, IV 

Gladiolus palustris  Sumpf-Gladiole II, IV 

Jurinea cyanoides  Sand-Silberscharte II, IV 

Lindernia procumbens  Liegendes Büchsenkraut IV 

Liparis loeselii  Sumpf-Glanzkraut II, IV 

Marsilea quadrifolia  Kleefarn II, IV 

Myosotis rehsteineri  Bodensee-Vergissmeinnicht II, IV 

Najas flexilis  Biegsames Nixenkraut II, IV 
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Tabelle 2: Ermittlung potenziell betroffener Arten der Anhänge II bzw. IV der FFH-

Richtlinie durch Abschichtung (ausgehend von den Arten mit Vorkommen 

in Baden-Württemberg) 

Arten, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind farbig hervorgehoben. 

Wissenschaftlicher Name Deutscher Name 
FFH-
Anhang 

Vorkommen im Untersuchungsgebiet 

Spiranthes aestivalis Sommer-Schraubenstendel IV 

Trichomanes speciosum Prächtiger Dünnfarn II, IV 

Bryophyta Moose   

Buxbaumia viridis  Grünes Koboldmoos II 
Ein Vorkommen der Arten ist aufgrund der 
landesweiten Verbreitung und / oder der 
Biotopausstattung des Plangebiets auszu-
schließen. 

Dicranum viride  Grünes Besenmoos II 

Hamatocaulis vernicosus Firnisglänzendes Sichelmoos II 

Orthotrichum rogeri  Rogers Goldhaarmoos II 
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3.5.2 Europäische Vogelarten 

Europäische Vogelarten Entsprechend der Richtlinie über die Erhaltung der wild lebenden Vogelar-

ten (Richtlinie 2009/147/EG), kurz Vogelschutzrichtlinie, sind gemäß § 7 Abs. 

2 Nr. 13 BNatSchG alle einheimischen Vogelarten besonders geschützt. Zu-

dem sind Arten wie etwa Eisvogel und Weißstorch, aber auch Taxa wie Greif-

vögel, Falken und Eulen gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG streng geschützt. 

Für Baden-Württemberg sind 69 streng geschützte Arten als regelmäßige 

Brutvögel bekannt, viele weitere kommen regelmäßig als Durchzügler und 

Wintergäste vor. 

 In Tabelle 3 werden die verschiedenen Vogelarten in Bezug auf ihre Ansprü-

che an Bruthabitate und die Strukturen im Planungsgebiet und dem artspe-

zifischen Wirkraum abgeprüft. Das Untersuchungsgebiet wurde darüber 

hinaus auf seine Eignung als essenzielles Mauser-, Überwinterungs- oder 

Wanderungshabitat hin überprüft. 

 

Tabelle 3: Ermittlung potentiell betroffener Artengruppen der Vogelschutzrichtlinie 

durch Abschichtung (ausgehend von den Strukturen im Gebiet) 

Artengruppen, bei denen ein Vorkommen nicht ausgeschlossen werden kann, sind farbig hervorgehoben. 

Brutplatz Strukturbeispiele Einschätzung 

Gebäude Gebäude, Behelfsbauten, 
Stallungen 

Die an das Untersuchungsgebiet angrenzenden Ge-
bäude sind nicht vom Eingriff betroffen.  

Höhlen Baumhöhlen, Nistkästen, 
Höhlen an Gebäuden oder 
Felswänden 

An den Bäumen im Untersuchungsgebiet konnten 
keine Höhlen festgestellt werden. 

Nischen-/Halbhöhlen Felswände, Balkenkonstrukti-
onen, Strommasten, Nistkäs-
ten, Baumhalbhöhlen/Ni-
schen 

Die Bäume im Untersuchungsgebiet wiesen keine ge-
eigneten Nischen- oder Halbhöhlen auf. 

Gehölze Bäume, Hecken, Sträucher Die Gehölze im Untersuchungsgebiet (Bäume, Sträu-
cher) boten Habitatpotenzial für Frei- und Heckenbrü-
ter. Sie wurden im Winter vor Beginn der Brutzeit ent-
fernt. 

Boden (Feldvögel) Äcker, Wiesen, Weiden Das Untersuchungsgebiet ist für bodenbrütende Feld-
vögel, wie z. B. die Feldlerche, aufgrund von Lage, 
Struktur und Nutzung ungeeignet. 

Boden (ohne Feldvögel 
und Heckenbrüter) 

Feuchtgrünland, Wiesen, 
Krautige Vegetation 

Das Untersuchungsgebiet ist für andere bodenbrü-
tende Vogelarten, wie z. B. die Schafstelze, aufgrund 
von Lage, Struktur und Nutzung ungeeignet. 

Brutschmarotzer Brutvorkommen der Wirts-
vogelarten 

Das Untersuchungsgebiet ist für Brutschmarotzer, wie 
z. B. den Kuckuck, aufgrund von Lage, Struktur und 
Nutzung ungeeignet. 

Wasser Gewässer und Gewässer-
randstrukturen 

Ein Vorkommen von gewässergebundenen Brutvogel-
arten, wie z. B. dem Eisvogel, im Untersuchungsgebiet 
ist aufgrund fehlender Gewässer auszuschließen. 
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Betroffenheit Aufgrund der Lage und Habitatausstattung kann ein Vorkommen von Fort-

pflanzungs- und Ruhestätten planungsrelevanter Brutvogelarten ausge-

schlossen werden. 

Fazit Es wurden keine speziellen artenschutzrechtliche Untersuchungen der Ar-

tengruppe Vögel durchgeführt. 

 

4.0 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung 

4.1 Reptilien 

Spezielle artenschutz-

rechtliche Untersuchun-

gen 

Im Rahmen der artenschutzrechtlichen Potenzialanalyse konnte eine 

Betroffenheit streng geschützter Reptilien nicht ausgeschlossen werden. 

Daher wurde diese Artengruppe am 27.04., 22.05., 26.05. und 01.06.2023 

untersucht. 

 

4.1.1 Methodik 

Reptilienkartierung Die Reptilienbegehungen erfolgten unter besonderer Berücksichtigung ty-

pischer Kleinstrukturen, wie zum Beispiel Sonnenplätze (Holz, Steine, offe-

ner Boden, Altgras), insbesondere entlang von Grenzstrukturen. Dabei 

wurde auch auf raschelnde Geräusche flüchtender Tiere geachtet. Die Be-

gehungen fanden unter geeigneten Wetterbedingungen statt (Tabelle 4). 

 

Tabelle 4: Wetter- und Nachweisdaten der Begehungen 

Datum Wetter Nachweis Reptilien 

27.04.2023 13 °C, sonnig nein 

22.05.2023 25 °C, sonnig nein 

26.05.2023 18 °C, sonnig, vorüberziehende Wolken nein 

01.06.2023 17 °C, sonnig, vorüberziehende Wolken nein 

 

4.1.2 Ergebnisse und Bewertung 

Ergebnisse Es konnten keine Reptilien im Untersuchungsgebiet nachgewiesen werden. 

Es sind keine weiteren Maßnahmen notwendig. 
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4.2 Weitere besonders geschützte Arten 

 Im Rahmen der Begehungen wurden neben den streng geschützten Arten 

auch besonders geschützte Arten betrachtet. Besonders geschützte Arten 

wurden nicht systematisch untersucht. Es wurde jedoch explizit auf beson-

ders geschützte Arten, mit deren Auftreten in Gebieten wie dem Untersu-

chungsgebiet zu rechnen ist, im Rahmen der Untersuchungen geachtet. 

Feld-Sandlaufkäfer Im Untersuchungsgebiet konnten mehrere Individuen des Feld-Sandlaufkä-

fers (Cicindela campestris) gesichtet werden. Es wird empfohlen, im Zuge 

der Baumaßnahme offene sandige Bodenstellen zu erhalten und diese in 

die Planung zu integrieren. 

Foto 9: 

Feld-Sandlaufkäfer (Ci-

cindela campestris) im 

Untersuchungsgebiet. 

 

 

Wildbienen Ebenfalls im Untersuchungsgebiet festgestellt werden konnten mehrere 

Wildbienen, welche national besonderem Schutz unterliegen. Dem 

Untersuchungsgebiet kommt aber nur eine geringe Bedeutung als 

essenzielles Nahrungshabitat für Wildbienen zu, ähnliche Strukturen finden 

sich in der näheren Umgebung. Eine erhebliche Beeinträchtigung ist nicht 

zu erwarten, es wird aber empfohlen für die Wildbienen, in Kombination mit 

den Feld-Sandlaufkäfern, offene sandige Bodenstellen zu erhalten und in 

die Planung zu integrieren. Diese Stellen sollten möglichst besonnt sein und 

mit einer Blühmischung für magere, sandige Standorte angesäht werden. 

Fazit Die festgestellten national besonders geschützten Arten finden in der 

näheren Umgebung weitere geeignete Lebensbedingungen. Zur 

langfristigen Sicherung der entsprechenden Habitate und derer Bewohner, 

wurden aber geeignete Maßnahmen zum Erhalt der Lebensräume 

empfohlen und definiert. 
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5.0 Gesamtfazit 

Reptilien Innerhalb des Planungsgebietes konnten keine Reptilien nachgewiesen wer-

den. Es sind keine weiteren Maßnahmen hinsichtlich Reptilien notwendig. 

Weitere besonders ge-

schützte Arten 

Im Untersuchungsgebiet konnten weitere besonders geschützte Arten 

nachgewiesen werden, für die geeignete Maßnahmen empfohlen wurden. 

Artenschutzrechtliche 

Beurteilung 

Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 (Tötung, erhebliche Stö-

rung/Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population, 

Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

werden nicht ausgelöst. 
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